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Zusammensetzung des Europäischen Parlaments

Stand: 10.09.2001
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Gesamt


24*
16
99
25
64
87
15
87
6
31
21
25
16
22
87
625*

* Jacques SANTKIN (SPE, B) ist in diesem Sommer verstorben. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

Fraktionen

EVP-ED
Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten

SPE
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas

LIBE
Fraktion der Liberalen Demokraten und Reformer

GRÜNE/EFA
Fraktion DIE GRÜNEN im Europäischen Parlament/Europäische Freie Allianz

KVEL/NGL
Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke

UEN
Fraktion Union für das Europa der Nationen

TUA
Technische Fraktion Unabhängiger Abgeordneter

EDU
Fraktion der Demokratien und Unterschiede

FL
Fraktionslos

Erklärung des Rates und der Kommission

Schlussfolgerungen des G8-Gipfels von Genua

Aussprache: 05.09.2001

Abstimmung: 06.09.2001

Seit Ende 1999 sei bei jedem internationalen Treffen wichtiger Art heftig demonstriert worden, so die Vertreterin des amtierenden Ratspräsidenten, die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK. Seit Ende letzten Jahres seien auch die Sitzungen des Europäischen Rates von massiven Protesten betroffen gewesen. Der Ratsvorsitz verurteile die hierbei aufgetretene Gewalt, sei jedoch zu einem konstruktiven Dialog mit der Zivilgesellschaft und den NGO bereit. Man müsse in Zukunft zwei Aspekte beachten: 

1. Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt

Der Justiz- und Innenministerrat habe sich für eine enge internationale Zusammenarbeit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung ausgesprochen. Man müsse jedoch bedenken, dass dieser Bereich den Kompetenzen der einzelnen Mitgliedstaaten unterliege. Die belgische Ratspräsidentschaft setze sich für Prävention und nicht für Repressionen ein. 

2. Beachtung der Sorgen der Demons-
tranten

Man wolle nun in einen konstruktiven Dialog mit den Partnern der Zivilgesellschaft und der NGO treten. In diesen Dialog seien auch die Parlamente mit einzubeziehen. Für den Rat sei eine derartige politische Debatte eine wichtige Aufgabe. Auch sei ein vertiefter Dialog mit den Entwicklungsländern notwendig. Nächste Woche werde Guy Verhofstadt in einem offenen Schreiben seine eigenen Ideen zu diesem Thema veröffentlichen. 

Der Protest an sich sei etwas Gutes. Ein Einheitsdenken könne nicht lange fruchtbar bleiben. Sie wolle allerdings keine ideologische Diskussion führen. Man müsse bedenken, dass die Globalisierung des Handels und der Produktion nicht nur zu Fortschritten führe, ebenso wenig wie die Entstehung der Informationsgesellschaft. Man müsse anerkennen, dass diese Entwicklung die Kluft zwischen Arm und Reich und zwischen den einzelnen Nationen vergrößern werde. Auch müsse man sich unstrittig die Frage der Kontrolle und des Nutzens der Globalisierung stellen. Es sei Aufgabe der politischen Institutionen, hierauf Antworten zu finden. Sie halte die EU für ein gelungenes Modell für die Globalisierung auf regionaler Ebene. Auch deswegen sei es paradox, dass die EU zur Zielscheibe des Protestes werde. 

Die Ereignisse in den Straßen von Genua hätten gezeigt, dass der G8-Gipfel einen echten Dialog mit der Zivilgesellschaft führen muss, so Kommissionsmitglied Antonio      VITORINO. Die Menschen seien beunruhigt. Man müsse auf diese Beunruhigung eingehen. Aber Gewalt entstelle jede Demonstration. Umgekehrt dürfe man nicht alle Demonstranten mit den Gewalttätern über einen Kamm scheren. Der Rat habe schon über Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicherheit bei Gipfeln beraten. Die Hauptverantwortung für die innere Sicherheit liege jedoch bei den Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sähen mittlerweile die Notwendigkeit zu einer verbesserten Zusammenarbeit. Daneben müsse jedoch auch eine politische Antwort auf die 200.000 Demonstranten in Genua gefunden werden. Dem Europäischen Parlament komme es zu, diesen Dialog zu fördern.

Das Nord-Süd-Gefälle müsse überwunden werden. Dies sei eine Aufgabe nicht nur der G8, sondern auch Europas, unseres gemeinsamen Europas. Demokratische Regierungen in Afrika müssten gestärkt werden. Der Waffenhandel sei zu begrenzen. Die eigenen Märkte der EU seien für afrikanische Länder zu öffnen. Die G8-Gipfel seien zu reformieren. Der ursprüngliche Geist der G8-Gipfel solle wiederbelebt werden. Schon jetzt sei eine geringere Delegationsgröße beschlossen worden. Ab dem G8-Gipfel in Kanada solle es einfachere und ruhigere Gipfel geben. Die Kommission folge den Prinzipien der Offenheit, der Mitbestimmung, der Kohärenz und der Effizienz und bemühe sich deswegen um die Einbeziehung der Nichtregierungsorganisationen. Multilaterale Gremien und Organisationen seien der Schlüssel für Veränderungsprozesse in der Welt. Sie müssten jedoch offener, verlässlicher und demokrati-scher gestaltet werden. 

Der G8-Gipfel in Genua spiegele wesentliche Beiträge der EU wider. So sei im Handelsbereich die Initiative "Alles außer Waffen" zur Exporterleichterung für Entwicklungsländer verabschiedet worden. Im Bereich der Lebensmittelsicherheit habe man dem Vorsorgeprinzip Geltung verschafft. Auch seien vom G8-Gipfel wesentliche Beiträge für den Abschluss der Klimaverhandlungen in Bonn geleistet worden.

Antonio TAJANI (EVP-ED, I) begrüßte für seine Fraktion, dass man sich endlich mit dem grundsätzlichen Thema der G8 beschäftige. Es sei in den Medien viel zu wenig von den positiven Ergebnissen zu den Themen Armutsbekämpfung und Gesundheitsförderung gesprochen worden. Auch sei unter den Tisch gefallen, dass Russland zum ersten Mal bei dem G8-Gipfel beteiligt war. Der erstmals ermöglichte Austausch mit afrikanischen Ländern sei sehr intensiv gewesen. Wesentliche Partnerschaftsprojekte seien auf den Weg gebracht worden. Ein Schuldenerlass im Umfang von 25 Mrd. Dollar sei beschlossen worden.

Der Gipfel von Genua dürfe nicht ex-post zu einem Gipfel über die innere Sicherheit gemacht werden. Es habe bewusst eingesetzte Gewalt gegen Polizisten gegeben. Die örtlichen Polizisten hätten eingreifen müssen. Es sei lächerlich, die Ereignisse von Genua vom Ausland aus untersuchen zu wollen. Italien sei ein demokratisches Land.

Nach Enrique BARÓN CRESPO (SPE, E) überschatteten die Ereignisse in den Straßen von Genua die Ergebnisse des G8-Gipfels. Er zeigte sich verwundert darüber, dass die Fraktion der EVP-ED sich gegen eine Resolution zum G8-Gipfel ausgesprochen habe. Seine Fraktion hingegen habe stets auf eine Untersuchung der Ereignisse in Genua gedrängt. Freilich wolle man das Ende der Untersuchungen im italienischen Parlament abwarten. Das heiße jedoch nicht, dass man sich nicht kritisch äußern dürfe. Die Demonstrations- und Meinungsfreiheit in Europa müsse gesichert werden.

Barón Crespo vermisste den Kommissionspräsidenten Prodi bei dieser Debatte. Er zeigte sich jedoch erfreut über die Ergebnisse des G8-Gipfels zu den Themen Schuldenerlass, Fonds zur Bekämpfung von Aids und Malaria und die Initiative zur Einrichtung von Handelspräferenzen für Entwicklungsländer. 

Giovanni PROCACCI (LIBE, I) erklärte, dass es wichtig sei, dass das EP heute diskutiere und in Zukunft eine politische Linie zum Problem der Globalisierung entwickle. Globalisierung sei nicht nur unvermeidlich, sondern eine große Gelegenheit, das Gleichgewicht auf der Erde zu verändern und schlimme Plagen der Menschheit auszumerzen. Man müsse die guten Entscheidungen des Gipfels von Genua würdigen. Es sei jedoch nicht akzeptabel, dass die Einstellung der Teilnehmer auf Konsum und wildwuchernde Märkte ausgerichtet geblieben sei, ohne Beachtung von Kriterien der Solidarität und Miteinbeziehung. Man müsse das Problem der Globalisierung umfassend würdigen, nicht nur bei G8-Gipfeln. Auch gehe die demokratische Kontrolle der Globalisierung noch viel zu langsam voran. 

Nach Paul LANNOYE (GRÜNE/EFA, B) wird der G8-Gipfel von Genua wohl als Wendepunkt der europäischen und der weltweiten Politik in die Geschichte eingehen. Auf dem Gipfel sei nur eine geringe Bereitschaft gezeigt worden, die bestehenden Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Die bestehenden Entscheidungsregeln in der Welt seien immer noch unausgewogen. Auch habe es keinerlei Reaktionen auf die Proteste und Fragen der Demonstranten gegeben. Man müsse bedenken, dass von diesen die kommerzielle, finanzielle Globalisierung zurückgewiesen werde, nicht die Globalisierung als solche. Die EU müsse konkrete Initiativen ergreifen. Man müsse in Zukunft einen echten Dialog mit den Parlamenten als Vertreter der öffentlichen Meinung ebenso wie mit der organisierten Zivilbevölkerung führen. Er bedauerte die Gewalt und das Vorgehen der italienischen Polizei.

Francis WURTZ (KVEL/NGL, F) erklärte, dass seine Fraktion in Genua sehr präsent gewesen sei. Sie habe auch darauf gedrängt, die Debatte direkt nach der Sommerpause zu führen. Die Zeit nach Genua habe gerade erst angefangen. Es gehe ihm um drei Punkte: 

1. Die Legitimität der G7-/G8-Gipfel selbst.

2. Die Gewalt gegenüber friedlichen Demonstranten. Seine Fraktion wolle zum einen eine große Debatte über dieses Thema führen um aufzuklären. Zum anderen werde ein Ausschuss zur Wahrheitsfindung geschaffen. Dieser werde mit italienischen Kollegen und dem Sozialen Forum Genuas zusammenarbeiten.

3. Man müsse sich auch die Frage stellen, welche politischen Reaktionen es auf die Wünsche der Globalisierungsgegner geben werde. Er selbst sehe die Forderungen der Gegner als eine Herausforderung an

Cristiana MUSCARDINI (UEN, I) wünscht einen verstärkten Kampf gegen Armut in der Dritten Welt. Die Bereicherung der Eliten dürfe hingegen nicht weitergehen. Das Konzept der Globalisierung sei neu auszurichten. Die Globalisierung dürfe nicht zum Bumerang werden, der die Ärmsten treffe. 

Leider seien in Genua die Themen in den Hintergrund gerückt. Das berechtigte Anliegen der friedlichen Demonstranten sei von professionellen Gewalttätern überschattet worden. Die Demokratie müsse bei ähnlichen Ereignissen gewahrt werden, die Gipfel müssten anders durchgeführt werden. Es sei auch eine kulturelle und politische Reaktion erforderlich. Es müsse ein Rahmen für präventive Kontrollen geschaffen werden. Warum sei Echelon nicht in der Lage gewesen, nach Göteborg und vor Genua Alarm zu schlagen? Europa spreche von den Menschenrechten und erlaube die Verletzung derselben durch linke Kräfte.

Marco CAPPATO (TUA, I) zeigte sich unzufrieden mit der Arbeitsweise der G8 und der EU. Diese müsse demokratisiert werden. Eine Offensive für Demokratie sei nötig. Das Statut des internationalen Strafgerichtshofs sei zu verabschieden. Es müsse ein Todesstrafen-Moratorium beschlossen werden. 

Für Johannes VOGGENHUBER (GRÜNE/EFA, A) schafft die Verweigerung von Demokratie in der Europäischen Gemeinschaft Probleme. Die Ereignisse von Genua hätten viele Demonstranten einen Staat als Trauma erleben lassen. Das Trauma weite sich aus, wenn das EP keine Antwort gebe. Davon sei man leider weit entfernt. Im Gegenteil: Der Vorsitzende der EVP-ED-Fraktion, Hans-Gert Poettering (D), habe Berlusconi gratuliert. Die EVP habe die Debatte über eine Entschließung und die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zu den Ereignissen in Genua abgelehnt.

Er habe mehrere Tage mit den Opfern der      italienischen Sicherheitskräfte gesprochen. Sie berichteten von Folter, Nazi-Parolen und sexuellen Belästigungen in den Polizeistationen. Demonstranten seien teilweise 30 Stunden lang gequält worden. Er habe "kofferweise" Beweise gesammelt, die er gerne einem Untersuchungsausschuss überreichen würde. Die Opfer hätten auf das EP gewartet. Wenn die Ereignisse von Genua vor einem Jahr in Österreich stattgefunden hätten, hätte es eine andere Reaktion des EP gegeben. 90 % der Verhafteten seien mangels Beweisen freigelassen worden. 

Sie stimme nicht mit allen Äußerungen überein, so die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK. Eine Reihe der erlangten Informationen würden die Ratspräsidentschaft in Zukunft inspirieren und bereichern. Ihr Land und die dortigen Ordnungskräfte hätten in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Demonstrationen und Kundgebungen gemacht. Dennoch werde man die Situation ernst nehmen. Die Demonstrationsfreiheit und die Ausdrucksfreiheit seien sehr wichtig. Ihre Ausübung dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Leute sterben oder verletzt werden. Man versuche nun eine ausgewogene Lösung zu finden. Auf der einen Seite Offenheit und Zugänglichkeit, auf der anderen Seite Sicherheit und Prävention. Auch sie sei der Ansicht, dass die Debatte über die Globalisierung erst jetzt beginne. Sie sei sicher, dass man sich dabei nicht immer einig sein werde. Wichtig sei es jedoch, nicht nur anderen zuzuhören, sondern auch zu versuchen, andere zu verstehen. Ein konstruktiver Dialog sei sehr wichtig und werde von der Ratspräsidentschaft unterstützt.

Kommissionsmitglied Antonio VITORINO erklärte zum Schluss der Debatte, die politische Debatte über die Eingrenzung der Globalisierung müsse strukturiert werden. Dabei sei Bescheidenheit notwendig: Alle suchten nach Antworten auf die Globalisierung, aber niemand habe fertige Antworten.

Kommissionspräsident Prodi wäre zu der heutigen Debatte gekommen, wenn die Debatte wie geplant am Morgen stattgefunden hätte. Durch die Verlegung sei seine Teilnahme unmöglich geworden.

Die Kommission habe mit dem Parlament gut zur Vorbereitung von Genua zusammengearbeitet. Die EU habe einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der in Genua beschlossenen Maßnahmen geleistet. Wegen der Zusammenarbeit im Vorfeld sei ihm die Kritik an den Initiativen der Kommission zur Wiederbelebung der WTO-Verhandlungsrunden unverständlich. Es träfe nicht zu, dass die Politik der Kommission einseitig handelsfreundlich sei. Im Gegenteil: immer betone die Kommission Umwelt- und Sozialaspekte sowie die wirtschaftlichen Interessen der Entwicklungsländer.

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ist nach Art. 33 EGV vorrangig eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Allerdings erkenne er an, dass es manchmal eine europäische Dimension gebe. Der Rat habe einmal, nämlich 1997, eine gemeinsame Aktion zum Thema Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beschlossen. Damals sei eine verbesserte Zusammenarbeit von Polizei und Justiz im Rechtsrahmen der Europol-Konvention beschlossen worden. Daneben gebe es die Schengener Abkommen. Die italienische Regierung habe ihre Verpflichtungen aus den Schengener Abkommen hinsichtlich der Wiedereinführungen der Grenzkontrollen erfüllt. Die Kommission und das EP hätten - freilich begrenzte - Kompetenzen bezüglich der Überwachung der Anwendung der Schengener Abkommen. Die Begrenztheit der Kompetenzen sei allerdings ein anderes Thema.

Erweiterung

Gemeinsame Aussprache – Fortschritte der 12 Beitrittskandidaten auf dem Weg zum Beitritt

Erweiterungsprozess

Mündliche Anfrage von Elmar BROK (EVP-ED, D) im Namen des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik

Dok.: B5-331/2001

Gemeinsame Aussprache: 04.09.2001

Erweiterung der Union 

Entschließungsantrag zur Erweiterung der Union 

Dok.: B5-0538/2001

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Der Entschließungsantrag des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Elmar BROK (EVP-ED, D), zur Unterstützung des Erweiterungsprozesses wurde angenommen. Die Entschließung fordert den Abschluss der Beitrittsverhandlungen in Abhängigkeit von den Fortschritten des jeweiligen Landes bis zum Ende 2002, damit die zukünftigen Mitgliedstaaten an der Europawahl 2004 teilnehmen können. 

Da die Erweiterung der EU zugleich ihre innere Reform notwendig macht, fordert das EP bei dieser Gelegenheit eine grundlegende Reform des Verfahrens zur Änderung der Gemeinschaftsverträge. Die gegenwärtigen zwischenstaatlichen Verhandlungen ist antiquiert, undurchsichtig und der Öffentlichkeit nicht mehr zu vermitteln, wie das irische Referendum zu Nizza gezeigt hat. Die Beitrittskandidaten sollen an den Verhandlungen zur Änderung der Verträge beteiligt werden. Die in Nizza nicht gelösten Fragen sollen weiter bearbeitet werden, insbesondere um mehr Transparenz für die Bürger zu erreichen. Die Information der Öffentlichkeit ist zu verbessern.

Die Erweiterung lässt sich im Rahmen der gegenwärtigen Finanzplanung finanzieren, die eine Obergrenze von 1,27 des Bruttosozialprodukts für den EU-Haushalt vorsieht. 

Das EP wünscht hinsichtlich der Zahl der Abgeordneten die Gleichbehandlung von Ungarn und der Tschechischen Republik mit Belgien und Portugal (jeweils 22 Sitze). Gemäß einem angenommenen Änderungsantrag soll Malta sechs Sitze bekommen. 

Der Beitrittsprozess soll stärker sozial abgefedert werden, dies auch unter Berücksichtigung der Grenzregionen. 

An die Beitrittsländer sollen nicht strengere Anforderungen als an Mitgliedstaaten gestellt werden. Jedoch sollen sie gesetzliche Diskriminierungen von sexuellen Minderheiten abschaffen. 

Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:     foreign-press@europarl.eu.int
Debatte

Man führe die jährliche Debatte, um die Beitrittskandidaten, die Kommission und den Rat in ihren Verhandlungen zu unterstützen und eine schnelle Erweiterung herbeizuführen, so Elmar BROK (EVP-ED, D). Darüber hinaus spreche man Mahnungen aus, da die Fortschritte in manchen Bereichen zu wünschen übrig ließen. Das EP sei es, welches am Ende zu ratifizieren habe. Er forderte, dass der Erweiterungsprozess keiner weiteren Verzögerung unterliegen solle und die ersten Beitrittskandidaten an den Wahlen 2004 teilnehmen sollten. Es müsse klar sein, dass nur die EU und die Beitrittskandidaten auf den Erweiterungsprozess Einfluss hätten. Der Sinn der verschiedenen Länderberichte sei es, deutlich zu machen, wo die Stärken und die Schwächen der einzelnen Länder liegen. 

Übergangsregelungen seien nötig, jedoch sollten diese so wenig und so kurz wie möglich gehalten werden. Man nenne bewusst keine Favoriten, da sich die Lage in den Beitrittsländern schnell ändern könne. Im Erweiterungsprozess herrsche ein echtes Regattaprinzip, jeder würde an seinen eigenen Taten gemessen. Die Fragen der inneren Sicherheit seien aus der Sicht der Bürger sehr wichtig. Doch dürfe man auch die äußere Sicherheit nicht vernachlässigen. Möglichst viele der EU-Staaten sollten NATO-Staaten sein. 

Man sollte von den Beitrittskandidaten nur das verlangen, was auch die bisherigen Mitgliedstaaten erfüllten. Man dürfe den Beitrittskandidaten keine zusätzlichen Hürden auferlegen. In Zukunft müsse man große Informationskampagnen führen. Hierdurch sollte den Bürgern verdeutlicht werden, dass der Nutzen der Erweiterung weit größer als deren Kosten sei. Abschließend erklärte er, dass auch Länder, die keine Beitrittskandidaten seien, an die EU herangeführt werden müssten. Hierzu müsse man ihnen andere Optionen als die Vollmitgliedschaft anbieten.

Seit 50 Jahren habe man große Fortschritte beim europäischen Aufbau erzielt, so die Vertreterin des amtierenden Ratspräsidenten, die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK. Im Folgenden befasste sie sich mit mehreren Fragen:

Warum ist die Erweiterung überhaupt notwendig?
Die Frage nach dem Sinn der Erweiterung werde oft von der Öffentlichkeit gestellt. Hier müsse man antworten, dass die Erweiterung die Zukunft von Europa darstelle. Die Erweiterung sei eine historische Pflicht, jedoch auch ein politisches Projekt. Die Politiker hätten die Pflicht, die Bürger in ein stabiles und sicheres Europa zu führen. Da diese Stabilität auch in den Bewerberländern gewünscht sei, sei die Erweiterung notwendig. Die Erweiterung diene auch dazu, die internationale Kriminalität einzugrenzen. Auch böten sich neue Möglichkeiten für den wirtschaftlichen Prozess. Der Beitritt von 500 Millionen Bürgern sei wirtschaftlich gesehen nicht nur für diese positiv, sondern auch für die EU. Der mit der Erweiterung einhergehende Übergang zur Marktwirtschaft habe schon in einigen Ländern Früchte gezeigt. In verschiedenen Bewerberländern sei der Lebensstandard gestiegen. 

Wie weit ist man mit den Verhandlungen für die Erweiterung?

Die belgische Präsidentschaft möchte zügig weiterverhandeln lassen. Sie passe jedoch auf, dass sie ihre Helferrolle nicht überschreite. Die Rolle des Rates und der Kommission stünden bei den Verhandlungen im Vordergrund. Der Verhandlungsprozess bedeute jedoch nicht nur den Abschluss der verschiedenen Kapitel, sondern bestehe auch in der Einhaltung der Kriterien von Kopenhagen. Das Verhandlungstempo hänge nicht nur von dem Rat, der Kommission und der Ratspräsidentschaft, sondern auch von äußeren Einflüssen ab. Dies habe sich z. B. bei der Wahl in Polen gezeigt. 

Wie kann man sich für die Zukunft rüsten?

Die Art und Weise, wie der Erweiterungsprozess verlaufen werde, sei genauso wichtig wie die Frage nach der Zahl der abgeschlossenen Kapitel. Wie ihr Vorredner Brok betonte sie, dass von den Erweiterungskandidaten nicht mehr, als von den Mitgliedstaaten verlangt werden könne. Das Erreichen der Ziele von Nizza und Göteborg hänge einerseits von dem Willen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union ab. Diese müssten eventuell        Übergangszeiten einrichten. Andererseits hänge das Erreichen der Ziele auch von der Möglichkeit der Kandidatenländer ab, Beweise für die Umsetzung des acquis communautaire (gemeinschaftlicher Besitzstand) zu erbringen. 

Zum Ausgang des irischen Referendums erklärte sie, dass die Erweiterung rein juristisch ohne die Ratifikationen durch alle Mitgliedstaaten machbar sei. Nichtratifizierung sei jedoch politisch gesehen der falsche Weg. 

Es sei auch notwendig, die Länder zu beruhigen, die sich Sorgen wegen der Erweiterung machten, wie z. B. Russland. Auch die Sorgen der Bürger müssten ernst genommen werden. Deswegen sei es notwendig, allgemein über die Risiken und den Fortschritt der Erweiterung zu diskutieren. Auch seien mehr Informationen als bisher notwendig. Abschließend erklärte sie, dass die belgische Ratspräsidentschaft sich verpflichtet habe, das schnelle Verhandlungstempo beizubehalten und dass die Beitritte das Gesicht der EU ändern werden. Dies sei bisher bei allen Beitritten so gewesen.

Der für den Erweiterungsprozess zuständige Kommissar Günter VERHEUGEN bestätigte zunächst, dass die Erweiterung mit Sicherheit kommen werde. Der Prozess sei unumkehrbar. Auch wenn der Vertrag von Nizza vielleicht nicht optimal sei, setze er jedoch zugleich wesentliche Voraussetzungen für den Einigungsprozess. Deshalb sei die Ratifizierung des Vertrages von Nizza wichtig. Die Antwort auf das ablehnende irische Referendum könne kein "Weiter so" sein. Es dürfe keine weitere Entfremdung zwischen Bürgern und Europäischer Union geben. Es sei nicht nur eine bessere Vermittlung des Erweiterungsprozesses notwendig, sondern den Bürgern müsse eine vielschichtige Antwort gegeben werden. Es bestehe eine innere Verbindung mit der Diskussion um eine europäische Verfassung. Verheugen rechnete dem Vertrag von Nizza an, dass er die Kandidatenländer motiviert habe. In Folge des Vertrages von Nizza habe es echte Verhandlungsdurchbrüche wie z. B. bei der Frage der Arbeitnehmerfreiheit gegeben.

Vor einem Jahr habe das EP vorgeschlagen, die Europawahl 2004 als Bezugspunkt für den Einigungsprozess zu nehmen. Dieser Vorschlag sei mittlerweile Konsens. Zugleich dürfe es aber keine Festlegung der Beitrittsgruppen geben. Die individuelle Leistung der einzelnen Kandidatenländer müsse berücksichtigt werden. Verheugen warnte vor der Erwartung, am Ende des Einigungsprozesses werde es ehedem eine "politische" Entscheidung geben. Die Kommission werde den Beitritt eines Landes nur vorschlagen, wenn sie von dessen Eignung überzeugt sei. Andererseits müsse das Zeitfenster von Göteborg offen bleiben. Die EU müsse sich daher auch darauf einrichten, dass möglicherweise zehn Kandidaten zusammen der EU beitreten. Kriterium für die Beitrittschancen sei nicht die Zahl der abgeschlossenen Kapitel im Verhandlungsprozess.

Die Grenzen der Europäischen Union müssten geschützt werden. Zugleich dürfe jedoch keine neue Teilung Europas erfolgen. Kulturelle und sprachliche Verbindungen über die Grenzen der zukünftigen EU hinweg müssten respektiert werden.

Der Beitrittsprozess müsste in den Beitrittsstaaten sozial abgefedert werden. Dies gelte z. B. für den Bereich der Landwirtschaft. Die Landwirtschaftsreform könne jedoch nicht vor den Beitrittsprozess gestellt werden. Denn sie nehme zuviel Zeit in Anspruch und würde den Beitrittsprozess auf unabsehbare Zeit verschieben. 

Die Kommission werde die vorgesehenen Haushaltsplafonds einhalten, sofern die in der Agenda vorgesehenen Anpassungen des Haushaltsrahmens erfolgen.

Zur Lage in den Kandidatenländern erklärte Verheugen:

Die Übernahme des Gemeinschaftsrechts laufe generell gut. Die politischen Kriterien seien überall erfüllt. Dies sei ein großer Erfolg des Beitrittsprozesses. Die dritte Erweiterung sei der stärkste Motor für Reformen und politische Stabilität gewesen. Die Kommission werde jedoch weiterhin auf die Lage der Menschen- und Minderheitenrechte in den Beitrittsländern achten. Minderheiten seien besonders stark am Beitritt zur EU interessiert. Sie sehen sich durch den Beitritt geschützt. Deutliche Verbesserungen bemerkte Verheugen hinsichtlich der russischen Minderheiten in den baltischen Ländern. Er glaubt jedoch nicht, dass die Problematik der Roma zum Beitritt geregelt werden könne. Er sehe jedoch einen Silberstreif hinsichtlich der Lage der Kinder in Rumänien. Dies einerseits hinsichtlich der Heimkinder, andererseits hinsichtlich der Lage von zu adoptierenden Kindern. Verheugen war der Auffassung, dass internationale Adoptionen so lange unterbleiben müssten, bis es eine grundlegendere Reform in diesem Bereich gebe. Das derzeitige Adoptions-System fördere den Missbrauch von Kindern. Der Schutz der Kinder müsse absoluten Vorrang haben. 

Auch im Bereich der Wirtschaft sieht Verheugen positive Trends. Die Reform sei noch nicht überall abgeschlossen. Jedoch sei Wettbewerbsfähigkeit schon gegeben. Der wirtschaftliche Abstand zu den jetzigen Mitgliedstaaten werde trotz hoher Wachstumsraten für die Dauer einer Generation bestehen bleiben. Positive Wirkungen des Beitrittsprozesses seien jedoch schon zu verzeichnen und würden sicher auch noch zunehmen. Die Kommission beobachte detailliert die makroökonomische Orientierung der Beitrittsländer. Verheugen verwies in diesem Zusammenhang auf Leistungsbilanz und Haushaltsdefizite einiger Beitrittsstaaten. Erst nach dem Beitritt werde in einem getrennten Verfahren nach anderen Kriterien über den Beitritt zur Eurozone verhandelt. 

In Zukunft werde die Kommission ihr Augenmerk mehr von der Übernahme des Gemeinschaftsrechts auf die Anwendung des Gemeinschaftsrechts lenken. Ein Reformstau im Bereich Verwaltung und Justiz stelle ein ernstzunehmendes Problem in einigen Kandidatenländern dar. 

Der Beitritt eines vereinten Zypern sei das strategische Ziel der Europäischen Union. Die EU verfolge dieses Ziel in enger Absprache mit dem UN-Generalsekretär. Es sei kein Zufall, dass er den türkischen Politiker Denktasch einen Tag vor dem UN-Generalsekretär getroffen habe. In Bezug auf Kaliningrad betonte Verheugen die Souveränität Russlands. Man habe Russland Vorschläge dafür unterbreitet, wie Kaliningrad aus seiner zukünftigen Insellage Nutzen ziehen könne. Die Erweiterung dürfe Dritten keinen Schaden zufügen. Russland werde mit Sicherheit Vorteile aus der Erweiterung ziehen.

Hans‑Gert POETTERING (EVP-ED, D) erklärte, der Rat müsse reformiert werden. Offenbar hätten die Außenminister keine Zeit, ihre Aufgaben in der Europäischen Union wahrzunehmen. Dies sei u. a. an der heutigen Abwesenheit des belgischen Außenministers Michel zu sehen. 

Poettering zeigte sich erfreut über den Konsens des EP in Sachen Erweiterung. Die Erweiterung sei zum Vorteil der Europäischen Union. Sie sei eine großartige historische Entwicklung. Poettering lobte die enormen Anstrengungen der Beitrittsländer und der dort lebenden Menschen.

Er glaube nicht an eine Völkerwanderung nach dem Beitritt der Kandidatenländer. Von den 900.000 in den 90er Jahren nach Deutschland gekommenen Polen seien 700.000 zurückgekehrt. 

Nach dem Beitritt entstehe eine sehr lange Grenze der EU. Diese Grenze müsse gesichert, aber das Recht auf Asyl gleichzeitig garantiert werden. Poettering erneuerte die Forderung seiner Fraktion, einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz einzurichten. Dies sei ein Gebot der innergemeinschaftlichen Solidarität. 

Abschließend richtete Poettering das Augenmerk darauf, dass jüngst in Rumänien eine nicht im Parlament vertretene Partei, die PNTDC, mit fragwürdigen Argumenten verboten worden sei. 

An seinen Vorredner Poettering gewandt erklärte Klaus HÄNSCH (SPE, D), dass die erfolgreiche Erweiterung ein gemeinsames Anliegen sei und auch bleibe. Dieses Thema eigne sich deswegen nicht zum parteipolitischen Messerschärfen. Seine Fraktion stimme dem Entschließungsentwurf und den Länderberichten zu, obwohl es kleine Meinungsunterschiede gebe. Auch unterstütze sie die Strategie der Kommission: Man müsse an dem Verdienstprinzip festhalten. Es könnte demnach bis 2004 auch zehn Beitrittskandidaten geben. Er stimme der Verlagerung der Aufmerksamkeit von der Übernahme auf die Anwendung und die Durchsetzung des EU-Rechts zu. Man müsse auch darauf achten, dass die Mitgliedstaaten keine weiteren Probleme für den Beitritt schaffen. 

Zwar dürfe man die Risiken, Belastungen und Defizite des Erweiterungsprozesses nicht vernachlässigen, müsse jedoch auch darüber reden, was durch den Erweiterungsprozess gewonnen werde: Z. B. werde der Verbraucherschutz verstärkt, die Nahrungsmittelsicherheit werde verbessert, Probleme der internationalen Kriminalität und Korruption könnten in der EU besser als außerhalb der EU bekämpft werden. Die Erweiterung stelle auch einen Vorteil für alle dar, da die EU an politischem, ökonomischem und ökologischem Gewicht in der Welt gewinne.

Man könne nicht abstreiten, dass die Erweiterung teuer sei. Er halte jedoch die Nichterweiterung letztendlich für teurer als die Erweiterung. Sie koste Stabilität und insbesondere Vertrauen. Durch die Nichterweiterung werde Europa um seine Zukunft gebracht. In Bezug auf die Zukunft aller Europäer stehe man momentan erst am Anfang der Debatte. 

Im letzten Jahr habe es enorme Fortschritte im Erweiterungsprozess gegeben, so Patrick COX (LIBE, IRL). Bei der Analyse der Ergebnisse der einzelnen Beitrittskandidaten sollte man nach dem Prinzip der Differenzierung vorgehen, also von Fall zu Fall. Umfragen hätten ergeben, dass die Erweiterung in der Öffentlichkeit auf breite Unterstützung treffe. Dennoch sei es wichtig, die Information der Öffentlichkeit zu vertiefen und auszudehnen. Seine Fraktion sei unglücklich über die Einführung einer systematischen Blockierung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer.       Über die Folgen einer derartigen Blockierung sollte nachgedacht werden. Die Botschaften des Rates und der Kommission bezüglich des irischen Referendums seien wichtig gewesen. Man müsse nun das Signal setzen, dass dieses Hindernis politisch überwunden werden müsse. 

Heidi HAUTALA (GRÜNE/EFA, FIN) zeigte sich sehr froh über die Fortschritte, die man letztes Jahr in den Verhandlungen erzielt habe. Man habe verschiedene Kapitel erledigen können. Sie stimme mit ihrem Vorredner Hänsch dahingehend überein, dass der Erweiterungsprozess dergestalt laufe, dass er Fortschritte sowohl für die jetzigen, als auch für die künftigen Mitgliedstaaten biete. Sie betonte die Wichtigkeit des europäischen Sozialmodells, welches für eine nachhaltige Entwicklung eintrete. Die Beitrittskandidaten müssten dies sehr ernst nehmen und immer stärker ihren Blick auf die Nachhaltigkeit richten. Sie forderte eine Änderung der gemeinsamen Agrarpolitik: Anstelle von ständigen Subventionen für Großbetriebe solle man die Mittel lieber für die Entwicklung des Landes und für die natürliche Lebensmittelproduktion einsetzen. Abschließend forderte sie die Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft.

Seine Fraktion unterstütze den Beitritt entschieden, so Andre BRIE (KVEL/NGL, D). Man müsse nun deutlich machen, dass dieser Beitrittsprozess qualitativ ein anderes Ausmaß als die bisherigen habe, nicht nur was die Zahl der Staaten angehe. Man stehe  vor wirtschaftspolitischen und sozialen Herausforderungen von neuem Ausmaß. Auch müsse man die weitreichenden Konsequenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik bedenken. Seinen Vorrednern könne er nur eingeschränkt zustimmen: Die Einbeziehung der Bürger sei bisher zu gering gewesen. Auch werde die Gleichberechtigung der Beitrittsländer nicht ausreichend realisiert. Dies zeige sich z. B. in zu langen Übergangsfristen für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Entscheidung der Kommission zur Finanzierung der Grenzregionen sei unverantwortlich. Kommissar Verheugen habe hier andere Versprechungen gemacht. Die Erweiterung werde gerade in diesen Regionen erlebt. 

Zur Ansicht des Berichterstatters Brok, dass die Erweiterung der EU sich mit der Erweiterung der Nato sinnvoll ergänze, erklärte er, dass er die NATO-Erweiterung mit ernsten und zum Teil wenig kalkulierbaren Gefahren verbunden sehe. 

Gerard COLLINS (UEN, IRL) erklärte, dass der Beitritt ein unumstößlicher Prozess sei. Es sei ein erreichbares Ziel, dass die Verhandlungen mit verschiedenen Ländern bis 2002 abgeschlossen sein sollten. Die Erweiterung stelle sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine große Chance für Europa dar. Sie werde zu weiterer Stabilität in Europa führen. Auch werde die EU durch die Erweiterung international mehr Einfluss erhalten. Das Ergebnis des irischen Referendums sollte nicht so bewertet werden, als ob die Iren sich gegen die Erweiterung gestellt hätten. Vielmehr seien 59 % der irischen Bevölkerung für die Erweiterung. Diese Zahl sei die zweithöchste in den 15 Mitgliedstaaten. 

Für Claudio MARTELLI (TDI, I) ist die Erweiterung nicht nur eine Frage der Ausweitung der Union in territorialer, ökonomischer und politischer Hinsicht. Sie stelle auch eine Herausforderung für die Union selbst dar. Die größte Herausforderung und das Haupthindernis für die Kandidatenländer sei die Übernahme des acquis communautaire (des gemeinschaftlichen Besitzstandes). Er bezog sich auf die Rede Prodis in Dublin. Dieser habe gesagt, dass die Erweiterung dazu führe, dass der politische Pakt, auf dem die EU aufbaue, überdacht werden müsse. Auch war Martelli der Ansicht, dass das europäische Projekt neu durchdacht und umgestaltet werden müsse. Man dürfe nicht vergessen zu definieren, was Europa sein solle. Das Projekt Europa sei zentraler Punkt der Debatte des EP. Hierzu müsse auch die Öffentlichkeit gewonnen und eingeschaltet werden. Man brauche letztendlich eine Art europäische Verfassung bzw. Charta der Rechte der EU. Ansonsten sollte die wirtschaftliche Zusammenarbeit vertieft und verstärkt werden. In Zukunft müsse auch der Euro gestärkt werden. Wichtig sei auch die GASP. Wie die Diskussion am Morgen gezeigt habe, läge hier der Kernpunkt der Schwierigkeiten. 

Der Abgeordnete Jens‑Peter BONDE (EDU, DK) verwies im Namen seiner Fraktion auf das ernstzunehmende irische Referendum. Er kritisierte, dass die an die Beitrittsländer gestellten Anforderungen nicht öffentlich zugänglich seien und auch ihm verwehrt worden seien. Die Beitrittsländer hätten verschiedene Ängste im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess. Diese seien ernst zu nehmen. Es wäre besser gewesen, wenn die Beitrittsländer schon an der Ausarbeitung des Vertrages von Nizza beteiligt gewesen wären. Auch hätten in den Beitrittsländern Referenden zum Vertrag von Nizza stattfinden müssen.

Die Abgeordnete Daniela RASCHHOFER (FL, A) kritisierte, dass die Kommission in ihrem Beitrittsbericht zur Tschechischen Republik die bewusste Aufrechterhaltung der Benes-Dekrete nicht erwähnt habe. Die Aufrechterhaltung der Benes-Dekrete stelle die Fortsetzung begangener Menschenrechtsverletzungen dar. Die Abgeordnete verwies weiterhin auf die auch in dem Kommissionsbericht festgestellten Sicherheitsmängel des Kernkraftwerks Temelin. Die Tschechische Republik versuche, durch die Aktivierung des Reaktors Fakten zu schaffen. Raschhofer erwartet von der Kommission eine europäische Stilllegungsinitiative. Völlig kontraproduktiv habe Verheugen Temelin als das sicherste Kernkraftwerk Europas bezeichnet. 

Estland

Gunilla CARLSSON (EVP-ED, S)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Estlands auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0251/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Das EP bescheinigt Estland einen großen Fortschritt hin zu einem EU-Beitritt. Es sei eines der führenden Kandidatenländer. Die Parlamentarier fordern Estland auf, die Initiativen zur Integration der Minderheiten, insbesondere der russisch sprechenden Minderheit, fortzusetzen. Sie loben die Maßnahmen zur effektiven Beendigung der Korruption. Estland wird für seinen wirtschaftlichen Fortschritt gelobt. Jedoch herrscht Besorgnis über die hohe Arbeitslosenrate und die schwierige Lage im Nordosten des Landes. Gelobt werden auch die Erfolge bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts. 

Vom EP wird die Unterstützung für die Bemühungen Estlands um eine volle Integration in die Euro-Atlantischen-Sicherheitsstruk-turen zum Ausdruck gebracht. Es begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung der gemeinschaftlichen Umweltpolitik. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
oder

Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439
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Lettland

Elisabeth SCHROEDTER (GRÜNE/EFA, D)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Lettlands auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0252/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

In der ohne Änderungsanträge angenommenen Entschließung bestätigen die Parlamentarier, dass von Seiten Lettlands enorme Anstrengungen unternommen wurden, um den Graben zur Spitzengruppe der Kandidatenländer zu schließen. Die politischen Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft werden weitgehend erfüllt; dennoch muss Lettland Verbesserungen an seinem Rechts- und Verwaltungssystem durchführen und den Kampf gegen die Korruption verstärken. Die Integration der vielen Nicht-Bürger muss forciert werden, auch wenn die gegenwärtige Gesetzgebung die Lage bereits verbessert hat. Zu den Verbesserungen zählt beispielsweise die neue Personalausweiskarte, die nunmehr nur die Staatsangehörigkeit und nicht mehr die Volksgruppenzugehörigkeit angibt. 

Das EP unterstützt die graduelle Ausweitung des Wahlrechts bei Kommunalwahlen. Das starke Wirtschaftswachstum Lettlands wird sehr positiv bewertet. Es sei jedoch notwendig, mit den EU-Umweltstandards gleichzuziehen.

Weitere Informationen:

Timothy Boden
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Litauen

Ioannis SOULADAKIS (SPE, GR)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Litauens auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0253/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001 

Annahme: 05.09.2001

In der ohne Änderungen angenommenen Entschließung erklären die Abgeordneten, dass auch Litauen gute Fortschritte macht. Insbesondere wird vom EP der Schutz der Rechte der ethnischen Minderheiten als positive Entwicklung hervorgehoben. Die Parlamentarier weisen jedoch darauf hin, dass das Funktionieren einiger Institutionen noch verbessert werden muss. Dies gilt besonders für die Arbeit der Polizei und der Gerichtsbehörden. Es sollten größere Anstrengungen unternommen werden, um den Frauenhandel und die Diskriminierung von Homosexuellen zu beenden. Die wirtschaftliche Situation von Litauen sei gut und gewährleiste eine immer solider werdende Grundlage für ein langfristiges Wachstum. Es werden jedoch auch Bedenken hinsichtlich der steigenden Arbeitslosigkeit geäußert. Gleiches gilt für die daraus resultierenden sozialen Probleme, wie Armut und den Verlust des sozialen Zusammenhalts. 

Das EP begrüßt die Anzeichen dafür, dass Litauen eventuell die Entscheidung über den Zeitpunkt für die Schließung der Einheit II des Ignalina-Atomkraftwerkes weit vor Ende 2004 treffen wird. Es wird darauf gedrängt, die Vorbereitungen für diese Schließung zu beschleunigen. Die Abgeordneten betonen, dass Litauen das Recht hat, seine eigene Sicherheitspolitik zu bestimmen; positiv werden hier die Anstrengungen einer Integration in das Spektrum der Euro-Atlantischen Sicherheitsstrukturen aufgenommen.

Die konstruktive Rolle, die von Litauen bei der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Russland im Hinblick auf die Region von Kaliningrad gespielt hat, wird positiv hervorgehoben. Gleichzeitig wird ein stärkeres Engagement der EU in diesem Dialog gefordert.

Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
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oder
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Jas GAWRONSKI (EVP-ED, I)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Polens auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0254/2001
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Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Polen wird für die bemerkenswerten Anstrengungen seines Parlaments, die Gesetzgebung dem acquis communautaire anzupassen, gelobt. Es muss diesen jetzt noch umsetzen, damit es seine Verpflichtungen erfüllt. Das EP merkt auch an, dass die polnische Regierung anstrebt, Anfang 2003 für den EU-Beitritt bereit zu sein.

Die Abgeordneten erkennen an, dass die polnischen Landwirte die Einzigen im kommunistischen Zentraleuropa waren, die es geschafft haben, private Landwirtschaft beizubehalten. Dies hat zu strukturellen Schwierigkeiten wie der Zerstückelung der Güter sowie zu Überbeschäftigung geführt. Die polnische Regierung und die Kommission werden aufgefordert, einen Kompromiss hinsichtlich der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Landwirtschaftspolitik auf der Basis des Vorschlags von Kommissar Fischler zu erzielen. Dieser sieht die stufenweise Einführung von Direktzahlungen vor, wodurch der Sektor schrittweise in das Gemeinschaftssystem integriert werden könnte.

Es werden die Vorschläge begrüßt, die momentan zur Veränderung des Arbeitsrechts gemacht werden, um das Problem der hohen Arbeitslosenrate von offiziell 16 % anzugehen. Die makroökonomische Situation ist generell ermutigend, und die Inflation und die Exporte zeigen klare Zeichen von Verbesserung. Gelobt wird die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2001, das u. a. Ausgabensteigerungen in Bereichen vorsieht, die mit Blick auf den Beitritt äußerst wichtig sind, wie beispielsweise im ländlichen Bereich. 

Die Abgeordneten kritisieren, dass die Beteiligung der Kommission an Informationskampagnen über die EU zu gering ist. Die Kommission wird aufgefordert, die diesbezüglichen Mittel zu erhöhen. Abschließend spricht das Parlament das Problem der russischen Enklave von Kaliningrad an und fordert den Rat auf, hier konkretere Maßnahmen vorzuschlagen, dies insbesondere im Blick auf den Warenverkehr, die Freizügigkeit von Personen, den Umweltschutz und die Energieversorgung.
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
oder

Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439
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Tschechische Republik

Jürgen SCHRÖDER (EVP-ED, D)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte der Tschechischen Republik auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0255/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Laut dem EP setzt die Tschechische Republik ihre Anstrengungen zum Beitritt 2004 fort. Die Abgeordneten begrüßen insbesondere den Umstand, dass eine funktionierende Marktwirtschaft existiert und Reformen beschleunigt durchgeführt werden. Sie sehen Fortschritte bei der gesellschaftlichen Integration der Roma und im Umweltsektor, wünschen jedoch auch in diesen Bereichen Verbesserungen. Auch sei die Korruption noch zu hoch. Die Regierung wird aufgefordert, dieses Problem zu bekämpfen. Transparente Kontrollen staatlicher Beihilfen sind notwendig.

Ein erhebliches Problem stellt das Atomkraftwerk Temelin dar; die Kommission soll Wege zur Lösung des Problems suchen. Die Tschechische Regierung soll den Frauenhandel sowie die Korruption bekämpfen. Abschließend wird die Hoffnung geäußert, dass die Tschechische Republik im Jahre 2004 beitreten kann, obwohl hierzu noch große Anstrengungen notwendig sind.
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
oder
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Slowakische Republik

Jan Marinus WIERSMA (SPE, NL)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte der Slowakei auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0256/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)
Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Nach Ansicht des EP hat die Slowakische Republik die Industrie und die Finanzwirtschaft erfolgreich umstrukturiert. Auch beim Umbau der öffentlichen Verwaltung und der Verfassungsreform wurden einige Fortschritte erzielt. Die Abgeordneten fordern die slowakische Regierung erneut auf, das Problem der ethnischen Minderheiten, dabei insbesondere die Kluft zwischen der offiziell formulierten Politik und der praktischen Umsetzung, anzugehen. Dies gilt vor allem in Bezug auf die Roma. Begrüßt wird auch das entschiedene Vorgehen der Regierung zur Verbesserung der makroökonomischen Stabilität.

Das EP begrüßt die Fortschritte im Bereich der Entwicklung eines Binnenmarktes. Es bemerkt jedoch auch Schwächen in Gebieten wie der Finanzkontrolle, der Landwirtschaft, dem Umweltschutz, der Justiz und der inneren Angelegenheiten. Die Abgeordneten sehen Handlungsbedarf im Bereich Umweltschutz und dabei insbesondere hinsichtlich der beiden Atomkraftwerke Bohunice und Mochovce. Korruption und Kriminalität müssten ebenfalls angegangen werden. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
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(Brüssel)  
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Ungarn

Luís QUEIRO (UEN, P)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Ungarns auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0257/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass feste Daten für den Abschluss der Verhandlungen mit Ungarn und dessen Beitritt zur EU festgelegt werden sollen. Damit soll Enttäuschungen oder sogar Missmut in der ungarischen Öffentlichkeit vorgebaut werden. Die Abgeordneten kritisieren im Besonderen die ungerechtfertigte unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die Anzahl der Abgeordneten, die Ungarn im EP vertreten sollen; sie schlagen daher vor, dass die Zahl auf 22 erhöht wird. 

Die Entschließung weist auf die Diskriminierung der Roma-Minderheit hin. Sie erkennt jedoch auch an, dass die Regierung begonnen hat, ihr mittelfristiges Aktionsprogramm durchzuführen, um dieses Problem anzugehen. Das EP erwähnt die Annahme eines Gesetzes über Ungarn, die in Nachbarländern leben, und die Bedenken, die dadurch bei den Regierungen dieser Länder entstehen. Die Kommission wird aufgefordert, eine Evaluierung dieses Gesetzes im Hinblick auf seine Kompatibilität mit dem Gemeinschaftsrecht und in Bezug auf den Geist guter Nachbarschaft und Kooperation auszuarbeiten. 

Die Abgeordneten fordern, dass Maßnahmen ergriffen werden im Hinblick auf Frauen- und Kinderhandel und zur Beendigung der gesetzlichen Diskriminierung Homosexueller. Sie begrüßen die kontinuierlichen Fortschritte auf ökonomischem Gebiet; trotz dieses Lobes wird darauf hingewiesen, dass die Inflation unbedingt gesenkt werden soll und dass regionale Unterschiede ausgeräumt werden müssen. Die Abgeordneten fordern, dass auch die Opposition angemessen in den Vorständen der Medien repräsentiert sein sollte. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
oder

Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
Bulgarien

Geoffrey VAN ORDEN (EVP-ED, UK)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0258/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Bulgarien bewegt sich nach Ansicht des EP in die richtige Richtung auf dem Weg zum Beitritt. Die Abgeordneten betonen besonders die strategische Bedeutung Bulgariens in der Region und begrüßen seine aktive Teilnahme am Stabilitätspakt.

Sie bestätigen, dass das bulgarische politische System sich in den letzten Jahren erstaunlich stabil gezeigt hat. Die neue Regierung werde den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Jedoch müssen entscheidende Schritte zur Bekämpfung der Korruption und zur Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen vorgenommen werden. Die türkische Minderheit und die Minderheit der Roma sollen vollständig in die Gesellschaft integriert werden und die Diskriminierung von Homosexuellen abgebaut werden. Indem Artikel 157 des Strafgesetzbuches, welcher Homosexuelle diskriminiert,  beibehalten wird, versage Bulgarien bei der Einhaltung der politischen Kriterien von Kopenhagen.

Die volkswirtschaftliche Entwicklung Bulgariens wird ebenfalls begrüßt. Jedoch muss der Lebensstandard verbessert und die Arbeitslosigkeit gesenkt werden. Die Regierung soll ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung verstärken und eine leistungsfähige Marktwirtschaft entwickeln. Gesetzgeberische Reformen müssen durchgeführt werden, damit kein Widerspruch zur EU-Gesetzgebung entsteht. Es bestehen Umweltprobleme und es ist wichtig, das Atomkraftwerk Kozloduy zu schließen. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
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Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
Rumänien

Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE (LIBE, UK)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Rumäniens auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0259/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Für die Abgeordneten sind die Rechte der Kinder in Rumänien einer der wichtigsten Punkte. Sie begrüßen die von der Regierung angekündigte Reform der Gesundheitsvorsorge und des sozialen Schutzes von Kindern. Zugleich wird an den Missbrauch und die Vernachlässigung von Kindern in staatlichen Heimen, das immer größer werdende Problem der Straßenkinder und den illegalen Handel mit Kindern erinnert. Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes werde nicht korrekt umgesetzt; verlassene Kinder seien gefährdet.

Weiterhin wird die Integration von Minderheiten gefordert. Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass eine Entscheidung der NATO, Rumänien die Mitgliedschaft ab 2002 anzubieten, ein wichtiger Beitrag zu regionaler Sicherheit sei. Verbesserungen in der makroökonomischen Stabilisierung werden zwar gelobt, zugleich werden jedoch große Reformen angemahnt. In diesem Zusammenhang ist auch die mittelfristige Wirtschaftsstrategie der Regierung für den Zeitraum 2000-2004 wichtig. Das EP zeigt sich über den fehlenden Umweltschutz wie auch über verschiedene Unfälle im Umweltbereich und im Bergbau besorgt. Weitere Kritikpunkte betreffen die Notwendigkeit des Kampfes gegen Korruption, die Einflussnahme der Verwaltung auf das Rechtssystem sowie Einschränkungen der Informations- und Pressefreiheit. Abschließend bestätigt das EP seine Position, dass das Betreten von EU-Gebiet für Rumänen nicht visumspflichtig sein sollte. Die rumänische Regierung wird aufgefordert, sich zum Kampf gegen illegale Einwanderung und illegalen Aufenthalt zu verpflichten. 

Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
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Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
Slowenien

Demetrio VOLCIC (SPE, I)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Sloweniens auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0260/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Slowenien hat große Fortschritte auf dem Weg zur Mitgliedschaft gemacht. Die Abgeordneten bemerken, dass Slowenien schon zum 1. Januar 2003 für den EU-Beitritt bereit sein will. Es habe erhebliche politische und wirtschaftliche Anstrengungen unternommen, um sich dem acquis communautaire anzupassen. Zu den noch anzugehenden Problemen gehören eine Reform des Finanzsektors, eine verbesserte Transparenz bei der Kontrolle ausländischer Investitionen, das Zerschlagen von Monopolen im Bereich der Presse sowie die Einigung der verschiedenen Parteien über die Aufteilung Sloweniens in Regionen. 

Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43459

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
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Alexandre Stutzmann

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43439

e-mail:   foreign-press@europarl.eu.int
Zypern

Jacques POOS (SPE, L)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Zyperns auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0261/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Laut EP erfüllt Zypern vollständig die politischen und wirtschaftlichen Kriterien, um der EU beizutreten. Es habe bedeutende Fortschritte bei der Annahme des acquis communautaire gemacht. Demnach kann es erwarten, bald der EU beizutreten. Trotzdem bestehen immer noch Probleme in Bezug auf die Teilung der Insel. Die Abgeordneten betonen, dass die Regierung die Verhandlung für alle Zyprioten tätigt und dass, wenn diese Verhandlungen und der Beitrittsprozess abgeschlossen sein werden, alle Bürger rechtmäßig ein Teil der EU sein werden. Der Beitrittsprozess sollte als ein Katalysator für die Friedensbemühungen dienen; er könnte zu einer politischen Lösung des Problems der Teilung der Insel führen. Darüber hinaus würde ein "geeinigtes und befriedetes Zypern der ganzen Insel mehr Wohlstand und der Region mehr Sicherheit bringen". 

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Helsinki, wonach die Lösung der Zypern-Frage keine Vorbedingung für den Beitritt ist, werden unterstützt. Gleiches gilt für die Aussage von Kommissar Verheugen, wonach separate Verhandlungen mit beiden Teilen der Insel nicht möglich sind, nicht zwei zypriotischen Staaten beitreten können und auch nicht der Nordteil der Insel durch den Beitritt der Türkei Mitglied werden kann. Es wird betont, dass die Türkei ihre Hoffnungen auf eine EU-Mitgliedschaft begraben könne, wenn sie ihre Drohung, den Norden von Zypern zu annektieren, wahr macht.

Die Abgeordneten begrüßen die Bemühungen der UNO um eine globale und schnelle Lösung und teilen die Auffassung, dass eine akzeptable Lösung nur auf Völkerrecht beruhen darf. Der Führer der türkische Zyprioten, Denktash, wird für seinen Rückzug von den Verhandlungen ("proximity-talks") unter der Schirmherrschaft der UNO kritisiert, da hierdurch die Verhandlungen in eine Sackgasse gerieten. Das EP begrüßt den "verstärkten politischen Dialog" zwischen der EU und der Türkei ebenso wie den Abschluss von Abkommen über Beitrittspartnerschaften mit Zypern und der Türkei, welche einen Rahmen für die Lösung des Problems liefern könnten. Weiterhin begrüßt werden die auf allen Ebenen stattfindenden Kontakte zwischen den beiden Ländern und die Unterstützung einer EU-Mitgliedschaft von Seiten der türkischen Zyprioten, welche in aktuellen Meinungsumfragen ausgedrückt wurde.

Es werden die Verschlechterung der makroökonomischen Stabilität Zyperns angesprochen sowie die besondere Aufmerksamkeit, derer bestimmte Gebiete des acquis communautaire wie z. B. das der Umwelt bedürfen. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden

(Brüssel)  
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Malta

Ursula STENZEL (EVP-ED, A)

Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über die Fortschritte Maltas auf dem Weg zum Beitritt

Dok.: A5-0262/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)
Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Nach Ansicht des EP ist Malta auf dem rechten Weg. Es existiert eine funktionierende Marktwirtschaft und Stabilität der verfassungsmäßigen Ordnung. Die Abgeordneten nehmen Kenntnis von den legislativen Anstrengungen Maltas im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche. Jedoch beklagen sie die Meinungsunterschiede zwischen Regierung und Opposition in Sachen EU-Beitritt. Die Abgeordneten unterstützen alle Maßnahmen der verschiedenen EU-Institutionen, die die Kontinuität des Beitrittsprozesses sichern können.

Trotz der insgesamt positiven Tendenz werden eine Reihe von Verbesserungen angemahnt. Malta soll seine Fortschritte in der Umweltgesetzgebung beibehalten, insbesondere werden seine Anstrengungen zum Verbot von Plastikflaschen begrüßt. Auch bei Reformen in der Landwirtschaft wird ein zügiges Vorangehen gefordert. Schließlich wird die Sorge geteilt, dass im Falle eines EU-Beitritts der Arbeitsmarkt durch einen großen Zustrom von Arbeitssuchenden durcheinander geraten könnte. 
Weitere Informationen:

Timothy Boden
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Debatte

Gunilla CARLSSON (EVP-ED, S) erklärte, dass Estland nun schon seit zehn Jahren unabhängig sei. Sie betonte, dass sich insgesamt die Vorbedingungen der europäischen Politik durch den Fall der Mauer geändert hätten. Die Welt sei sicherer geworden, und in vormals unterdrückten Ländern habe die Demokratie gesiegt. Man müsse nun darauf achten, dass es hier keine Rückschritte gebe. Neben der Stärkung der Freiheit sei auch die Steigerung des Wohlstandes ein Ziel. Auch weitere Probleme müssten gelöst werden. Die EU müsse in Zukunft beweisen, dass sie die eigenen Ideale umsetzen könne und Herausforderungen annehme. Die Kommission habe hierbei bisher viel Arbeit geleistet. 

Estland sei ein Land mit guten Politikern und einer guten Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft. Es habe sich gezeigt, dass die EU in manchen Bereichen auch von Estland lernen könne. Die Esten wollten Mitglieder der NATO werden. Die Fraktion der GRÜNEN habe sich beunruhigt über die Armut in Estland gezeigt. Ihre Fraktion habe aber festgestellt, dass der Wohlstand seit der Freiheit Estlands gestiegen sei. Es müsse auch dafür gesorgt werden, dass die politischen Führer die Fragen der Minderheiten, von denen die russische die größte sei, ernst nehmen. Abschließend erklärte sie, dass Estland sich auf dem richtigen Weg zu einer EU-Mitgliedschaft befinde.

Die Berichterstatterin zu Lettland, Elisabeth SCHROEDTER (GRÜNE/EFA, D), erklärte, dass bei dem derzeitigen Hickhack bei den Direkthilfen in der Landwirtschaft und der zukünftigen Verteilung der Strukturfonds untergehe, dass das Projekt zur Überwindung des geteilten Europas von historischer Bedeutung sei. Die kleinmütigen Verzögerungsdiskussionen schadeten der EU insgesamt. Es müsse vielmehr alles getan werden, damit die ersten Mitgliedstaaten bei der Wahl 2004 teilnehmen könnten. Angesichts des jetzigen Verhandlungsstandes müssten hierbei alle drei baltischen Staaten dabei sein. Wenn es weitere Verzögerungen im Erweiterungsprozess gebe, bestehe die Gefahr, dass die negativen Auswirkungen sich auch auf die Bevölkerung auswirkten. Schon jetzt seien die Betriebsverlagerungen in östliche Nachbarstaaten untragbar.

Es sei ein Merkmal des Erweiterungsprozesses, dass die Beteiligungsrechte der Bürger keine Rolle spielten. Die Erweiterung sei praktisch allein ein Projekt der politischen Eliten. Sie könne keine positive Einstellung der russischen Minderheit in Lettland zur Erweiterung feststellen. Lettland als vorwiegend ländlich geprägtes Land sei besonders betroffen von der Tatsache, dass die verfehlte EU-Agrarpolitik in die Beitrittsländer exportiert werde. Die soziale Dimension komme im ganzen Erweiterungsprozess zu kurz. 

Ioannis SOULADAKIS (SPE, GR), Berichterstatter zu Litauen, hofft, dass man bald alle zwölf Beitrittskandidaten als Mitgliedstaaten in einer neuen EU begrüßen kann. Probleme der drei baltischen Staaten wiesen gemeinsame Merkmale auf, wie es eigentlich gemeinsame Merkmale für alle Beitrittskandidaten gebe. Die Besonderheit sei, dass es sich hierbei um Länder handele, die ursprünglich eine Zentralwirtschaft hatten. Über die allgemeinen Probleme hinaus gebe es in Litauen noch zwei besondere Probleme. Zum einen das Kernkraftwerk Ignalina. Im Zusammenhang hiermit würden jedoch schon besondere Anstrengungen unternommen. Ein weiteres Problem sei die russische Enklave von Kaliningrad. In diesem Zusammenhang habe Kommissar Verheugen besonders gute politische Fähigkeiten an den Tag gelegt. Ansonsten gebe es nicht viele politische Probleme in Litauen. 

In Bezug auf die Lage in Zypern betonte er, dass die EU diesbezüglich den richtigen politischen Ansatz gewählt habe. Man müsse sich in Zukunft die Frage stellen, was man als Europäer von Europa erwarte: ein vereintes Europa mit Bestand oder nur ein vorübergehendes Europa? Seiner Ansicht nach müsse man eine Vision für Europa entwickeln, die nicht nur kurzfristig sei. 

Jas GAWRONSKI (EVP-ED, I) erklärte, dass man einen wachsenden Skeptizismus in Polen beobachten könne. Man stelle sich dort zunehmend die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Deshalb habe er einen morgen zu behandelnden Änderungsantrag eingebracht, demzufolge die Kommission ihre Informationskampagne in Polen verstärken sollte. Die in Polen vorhandene Mitte-Rechts-Regierung verstärke die Skepsis. Es gebe noch zu verbessernde Bereiche, wie z. B. dem Umweltsektor. Hier seien Hilfe von außen und längere Übergangsfristen vonnöten. Die für diesen Bereich gestellten Änderungsanträge seien zu detailliert. Die Umstrukturierung in der Landwirtschaft sei besonders schlimm, da sich die Bauern in Polen nicht der sowjetischen Planwirtschaft gefügt hätten. Die bestehenden Grenzen nach Osten müssten einerseits offen, andererseits geschlossen sein - ein Dilemma.

Der Berichterstatter Jürgen SCHRÖDER (EVP-ED, D) erklärte, dass die Tschechische Republik ein schnelles Ende der Beitrittsverhandlung wünsche. Sie befinde sich dazu auf gutem Wege. In Bezug auf die in der Tschechischen Republik vorgebrachte Kritik am Beitrittsprozess erklärte Schröder, dass die Europäische Union nicht statisch, sondern auf ständige Veränderung ausgerichtet sei. Obwohl die EU groß sei, sei sie doch immer noch manövrierfähig. Der Beitritt sei nicht nur als kostspielig einzustufen; der Reformprozess hätte ehedem stattfinden müssen. Auch sichere der Beitritt Frieden und Sicherheit. Die Tschechische Republik verliere auch nicht ihre Entscheidungsbefugnisse; sie könne - selbstverständlich nicht allein, sondern nur zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten - in der EU mitbestimmen. Das Kernkraftwerk Temelin sei kein Hinderungsgrund für den Beitritt, auch wenn tatsächlich Mängel bestünden.

Der Berichterstatter zur Slowakischen Republik, Jan Marinus WIERSMA (SPE, NL), stellte erhebliche Fortschritte fest. Die Bevölkerung unterstütze den Beitrittsprozess. Die Integration der EU-Gesetzgebung sei sehr schnell erfolgt. Allerdings gebe es Probleme bei ihrer Umsetzung, z. B. in Ermangelung einer ausreichenden Zahl von gut ausgebildeten Beamten. Wiersma stellte die Frage, inwieweit alle EU-Fördermittel sinnvoll eingesetzt werden könnten. Der aufgedeckte Fall von Missbrauch müsse freilich erst näher untersucht werden. Es gebe große, zu bekämpfende Einkommensunterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Die Dezentralisierung gehe nicht schnell genug voran. Die ungarischen Minderheiten müssten durch die Regierung weiter zur Mitwirkung an dem Beitrittsprozess angehalten werden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Roma-Politik bald Früchte tragen werde.

Berichterstatter Luís QUEIRO (UEN, P) erklärte mit Bezug auf Ungarn, dass der Beitritt von allen Parteien im ungarischen Parlament unterstützt werde. Alle Energien würden gebündelt. Deswegen konnten verschiedene Kapitel abgeschlossen werden. Wirtschaftlich gebe es Fortschritte, auch wenn eine kleine Krise zu verzeichnen sei. Ungarn habe eine gute Marktwirtschaft und habe schon viele Reformen durchgeführt. Die Inflationsrate sei mit 10 % noch sehr hoch.

Queiro erläuterte, dass die Roma-Bevölkerungsgruppe verschiedene Programme zu ihren Gunsten nutze. Ein Gesetzespaket gegen Korruption sei notwendig. Das Gesetz zum Schutz ungarischer Minderheiten im Ausland habe in den Nachbarländern Ungarns massive Kritik hervorgerufen. Dieses Gesetz solle auf Basis von EU-Standards von der Kommission überprüft werden, da das EU-Recht gegenüber nationalem Recht Vorrang besitzt. 

Berichterstatter Geoffrey VAN ORDEN (EVP-ED, UK) verwies auf den großen politischen Umsturz in Bulgarien. Die frühere Regierung hätte zwar Schwierigkeiten gehabt, aber auch Erfolge zu verzeichnen. Elf Kapitel seien abgeschlossen, zehn seien schon eröffnet, fünf weitere würden in diesem Jahr noch eröffnet. Bulgarien habe sich außenpolitisch immer im Sinne der EU verhalten. Das politische System sei stabil. Die Minderheitenproblematik sei noch anzugehen. Jetzt gehe es darum, die beschlossenen Programme umzusetzen. Van Orden zeigte sich zuversichtlich, dass der Reformprozess fortgeführt wird (z. B. in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Steuer-, Zoll-, Banken- und Konkurswesen). Aktive Beobachtung sei jedoch weiterhin notwendig. Bulgariens Beitritt 2004 sei ambitioniert, aber möglich. Van Orden lehnte die eingebrachten Änderungsanträge ab.

Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE (LIBE, UK) erklärte, Rumänien stehe vor einer einzigartigen Gelegenheit. Die Regierung sei stabil und habe ein gutes Verständnis des politischen Systems der EU. Es gebe gute wirtschaftliche Signale. Wenn Rumänien auch politische Reformen angehe, gebe es vielleicht nicht so schlechte Chancen für einen Beitritt in der ersten Runde. Die Bevölkerung unterstütze den Prozess. Das EP sei enttäuscht darüber, dass in einigen Mitgliedstaaten noch immer Visa-Erfordernisse für Rumänen bestünden. Die Produktivität sei gestiegen, die Inflation gesunken. Auch in Bezug auf die Kinder seien Veränderungen zu verzeichnen. Soziale Veränderungen hätten sich schnell vollzogen. Der Menschenhandel würde bekämpft und die Kinder würden bald gesetzlich geschützt. Das Adoptionswesen werde demnächst reformiert, aber sinnvoller Weise erst nach eingehender Analyse der Problematik. Viele Kinder in Heimen kämen jetzt in normale Schulen. Rumänien müsse ermutigt werden, den schmerzlichen Beitrittsprozess fortzuführen und durchzustehen.

Demetrio VOLCIC (SPE, I) berichtete, dass Slowenien zu den ersten beitretenden Staaten gehören will. Das Kapitel des acquis communautaire sei abgeschlossen. Probleme seien noch die Rückforderung von Gütern und Unternehmen, die Investoren abschreckende mangelnde Transparenz im Wirtschaftsbereich, das noch staatlich dominierte Bankenwesen und das Gerichtswesen (welches eine mobile Einsatzgruppe benötige). Das Verwaltungssystem werde derzeit gesetzgeberisch reformiert. Die wirtschaftliche Lage sei sehr gut. Arbeitslosigkeit und Inflation seien geringer als der EU-Durchschnitt.

Laut Jacques POOS (SPE, L) hat Zypern gute Leistungen in Bezug auf die Umsetzung des acquis communautaire erzielt. Es seien schon 22 Kapitel abgeschlossen worden, andere Kapitel seien unproblematisch. Trotzdem bestünden immer noch Probleme in Bezug auf die Teilung der Insel. Er bedauere, dass der Führer der türkischen Zyprioten, Denktash, sich von den "proximity-talks" (Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der UNO) zurückgezogen habe. Man habe nun nicht mehr viel Zeit, das Problem der Teilung vor dem Beitritt Zyperns zu lösen. Er könne daher dem EP nur empfehlen, weiterhin auf das Völkerrecht zu pochen. Der Generalsekretär der UNO habe den griechischen und den türkischen Zyprioten vorgeschlagen, dass Zypern ein föderales System auf der Grundlage der Demokratie nutzen sollte. Bei einem derartigen System, welches in verschiedenen EU-Staaten gut funktioniere, könnten die Besonderheiten der einzelnen Parteien berücksichtigt werden. Probleme der Vergangenheit, wie z. B. die Frage der Flüchtlinge, könnten durch Verhandlungen gelöst werden. Wenn es nur einen politischen Willen gebe, so seien die Probleme lösbar. Mit dem Entschließungsantrag könnte der Friedenswillen gestärkt werden. Man müsse bedenken, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen zu Beginn des Jahres 2002 die letzte Chance zur Herbeiführung eines Durchbruchs haben werde. Abschließend erklärte er, dass eine Lösung der Zypernfrage nicht unbedingt Grundvoraussetzung des Beitritts sei.

Die Berichterstatterin Ursula STENZEL (EVP-ED, A) sah die politischen Kriterien in Bezug auf Malta erfüllt. Malta habe eine funktionierende Marktwirtschaft, müsse jedoch noch einige Reformen durchführen (z. B. bei Einfuhrbestimmungen und Kapitaleinfuhrregelungen). Das Haushaltsdefizit sei stark gesenkt worden. Die Inflationsrate läge bei nur 2,4 %, die der Arbeitslosen bei nur 5,3 %. Trotzdem müssten die Ausgaben strukturell gesenkt werden. Malta habe schon 17 Kapitel abgeschlossen und läge damit an der Spitze aller Beitrittsländer. Weiterhin werde der EU-Beitritt sehr unterschiedlich von Regierung und Opposition beurteilt. Man habe die Weichen für die Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche gestellt. Auch auf dem Umweltsektor werde stark gearbeitet. Ein ausdrückliches Verbot von Plastikflaschen durch die ungarische Regierung werde vom EP stark unterstützt.

Arie OOSTLANDER (EVP-ED, NL) erklärte als Vertreter seiner Fraktion unter Bezugnahme auf ein Parteienverbot in Rumänien, dass die Verhandlungen zum EU-Beitritt durchaus auch unterbrochen werden könnten. Die Korruption von Polizisten müsse durch höhere Löhne bekämpft werden. Die Beobachtungsstelle gegen Rassismus solle stärker in den Beitrittsprozess mit einbezogen werden. 

Catherine LALUMIÈRE (SPE, F) würdigte die umfangreiche Arbeit für den Beitrittsprozess. Die sozialen Auswirkungen der Reformen müssten stärker angegangen werden, um ein Auseinanderfallen der Gesellschaft zu vermeiden. Anderenfalls entstünden noch weitere politische Probleme. Sie betonte, dass der Kontakt zur Öffentlichkeit in der EU und in den Beitrittsstaaten noch zu verbessern wäre, indem die derzeitige Lage besser erklärt werde. 

Bertel HAARDER (LIBE, DK) forderte, die Bitte der Beitrittsländer um Übergangszeiten stärker zu berücksichtigen. Die EU werde durch die Beitrittsländer auf vielen Gebieten bereichert.

Nach Nelly MAES (GRÜNE/EFA, B) muss die Behandlung der Minderheiten in einigen Beitrittsstaaten noch verbessert werden. In fast jedem dieser Länder würden die Roma wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Es herrschten teilweise Zustände wie in der Dritten Welt. Auch die Behandlung der Ungarn lasse in zwei Beitrittsländern zu wünschen übrig. Die Kommunikation des Beitrittsprozesses müsse in der Sprache der jeweiligen Bevölkerung erfolgen und nicht - wie in Polen - in den Sprachen der derzeitigen EU-Mitgliedsländer. 

Pernille FRAHM (KVEL/NGL, DK) wies darauf hin, dass viele Beitrittsländer ein Referendum durchführen werden und dass deren Ergebnissen Rechnung zu tragen sei.

Brian CROWLEY (UEN, IRL) erklärte, dass man Verantwortung gegenüber den Ländern Osteuropas innehabe. Diese ließen einen neuen Wind in der zur Zeit stagnierenden Union wehen. Er konzentriere sich auf Ungarn, welches an der Spitze der Beitrittskandidaten stehe. Dieses Land habe sich fähig erwiesen, eine neue Marktwirtschaft aufzubauen. Es habe neue Perspektiven, neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen und die Landwirtschaft verbessert. Insgesamt habe Ungarn 22 der 31 Kapitel abgeschlossen. Crowley forderte die Kommission auf, einen Beitrag zu leisten, damit einige Schwierigkeiten in der ungarischen Verhandlungsführung beseitigt werden könnten. Abschließend erklärte er, dass alle die Arme weit für die Beitrittskandidaten öffnen sollten.

Bastiaan BELDER (EDU, NL) unterstützte den Erweiterungsprozess. Die Begeisterung, die es nach dem Einsturz des kommunistischen Systems gegeben habe, müsse weiter aufrechterhalten werden. Auch aus diesem Grunde müsse man die Beitrittskandidaten unterstützen. Die Osterweiterung sei sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die Kandidatenländer politisch und wirtschaftlich von Vorteil. Trotz dieser Vorteile werde jedoch die Begeisterung nicht von allen Bürgern geteilt: Zwar gebe es in den Beitrittsstaaten eine deutliche Unterstützung für den Beitritt; in den Mitgliedstaaten betrage diese jedoch nur 43 %. Die Bevölkerung müsse sowohl von den Beitrittskandidaten als auch von den Mitgliedstaaten besser informiert werden. Die Beitrittskandidaten dürften keinen strengeren Bedingungen unterworfen werden als die Mitgliedstaaten. Am Ende würden die schwierigsten Fragen behandelt werden. Auch hierbei müsse die EU den Erweiterungswillen unter Beweis stellen. 

Dominique SOUCHET (FL, F) lobte am Entschließungsentwurf von Brok, dass die Ablehnung der Iren nicht auf die leichte Schulter genommen werde. Es sei sehr wichtig, dass man das irische Referendum berücksichtige. Die folgenden Regierungskonferenzen müssten transparenter, vernünftiger und pragmatischer werden. Eine Situation wie beim irischen Referendum dürfe sich nicht wiederholen.

Reimer BÖGE (EVP-ED, D) erklärte, die wirtschaftlichen und politischen Vorteile der Erweiterung seien größer als die wahrscheinlichen Haushaltskosten. Dennoch müsse man über eine seriöse und nüchterne Haushaltsplanung diskutieren. In der Agrarpolitik und bei den Strukturfonds werde es zu einer stufenweisen Integration in die Gemeinschaftsprogramme kommen. Bis zum Jahr 2006 werde sich jedoch die finanzielle Herausforderung der Erweiterung selbst bei einem Beitritt von zehn Ländern innerhalb der Finanziellen Vorausschau halten können. Ohne Zweifel seien jedoch für die Zeit nach 2006 Diskussionen über die Einnahmen und Ausgaben des europäischen Haushalts notwendig. Es müsse auch darüber gesprochen werden, wie die Handlungsfähigkeit einer erweiterten Union gewährleistet werden sollte. Auch die Sprachenproblematik müsse gelöst werden.

Othmar KARAS (EVP-ED, A) meinte, es seien sich alle der historischen Verantwortung bewusst. Die ökonomischen Fakten entwickelten sich positiv. Die Beitrittsländer profitierten schon jetzt von dem Prozess, da er       Orientierungshilfe gebe. Die Wirtschafts- und Währungsunion sei in Bezug auf die Beitrittsländer erst später anzugehen. Die wirtschaftlichen Erfolge würden auch gesellschaftliche Fortschritte nach sich ziehen und für die Menschen von Nutzen sein. Viel sei noch zu tun (unter anderem im Beihilfe-, Pensions- und Gesundheitswesen sowie bei der Unabhängigkeit von Justiz und Verwaltung), aber man könne optimistisch sein.

Die Vertreterin des Rates, die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, sieht das EP als einen der Motoren des Beitrittsprozesses und dankte für die gigantische Verhandlungsleistung der Kommissionsmitarbeiter. Die Öffentlichkeit sei sich der Komplexität der Verhandlungen nicht bewusst, dies sei jedoch nicht ihr Fehler. Die Arbeit nähere sich der Zielgeraden. Trotzdem dürfe nicht darüber spekuliert werden, wer in der ersten Beitrittswelle dabei sein werde.

Hannes SWOBODA (SPE, A) meinte, dass trotz der Begeisterung hinsichtlich des größten europäischen Projekts, der Erweiterung, deren Probleme gesehen werden müssten. Dazu gehöre die soziale Frage. Die Kluft zwischen Arm und Reich werde größer werden. Weniger qualifizierte Arbeitskräfte der reicheren Staaten fühlten sich durch den Beitritt bedroht; dem sei Rechnung zu tragen. Der Minderheitenschutz sei eine wichtige Aufgabe für die jetzigen Mitgliedstaaten und die Beitrittsstaaten; jedoch dürften Maßnahmen für bestimmte Minderheiten, darunter die Ungarn, nicht zu positiver Diskriminierung führen. Es sei der Weg der Abschaffung der (negativen) Diskriminierung zu begehen.

Reinhard RACK (EVP-ED, A) sprach als Vertreter des Konstitutionellen Ausschusses. Er forderte ein ausgereifteres Schema für das Stimmrecht der Beitrittsländer. Die Ungleichbehandlung von Ungarn und Tschechischer Republik sei nicht zu rechtfertigen. Rack sprach sich auch für eine rasche Beteiligung der Kandidaten am Nach-Nizza-Prozess aus. Die Zivilbevölkerung in Mitglieds- und Beitrittsländern müsse - auch kritisch - besser informiert werden. Die Anwendung des Gemeinschaftsrechts sei das Hauptkriterium für die Beitrittsreife, wie auch Kommissar Verheugen am Morgen erklärt habe. Allerdings bestehe auch ein Dissens zur Kommission: Die Grenzregionenförderung durch die Kommission sei unzureichend.

Alfred GOMOLKA (EVP-ED, D) meinte, das Erfüllen der politischen Kriterien durch die baltischen Staaten stelle angesichts der sowjetischen Herrschaft eine besondere Leistung dar. Lettland sei ein gutes Beispiel dafür, dass die klare politische Perspektive die Reform der Gesellschaft beschleunigt habe.

Maria BERGER (SPE, A) kritisierte zunächst die ihrer Meinung nach unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen im Vorfeld der Debatte. Sie unterstrich die Bedeutung des acquis communautaire außerhalb des Bereichs der Wirtschaft. Sie begrüßte, dass die Sicherung der Außengrenze erstmals als Gemeinschaftsaufgabe angesehen werde. Sie forderte ihre Kollegen auf, den Bericht zur Tschechischen Republik ohne Änderungen anzunehmen.

Konrad SCHWAIGER (EVP-ED, D) unterstützte für die EVP-Fraktion den Bericht von Wiersma zur Slowakischen Republik. Er verwies auf die Reformen im Wirtschaftsbereich. Die Verwaltung und die Justiz würden in Kürze reformiert werden. Die Lage der Minderheiten werde verbessert. 

Bernd POSSELT (EVP-ED, D) verwies zunächst auf die Probleme in den Regionen der jetzigen Mitgliedstaaten an der Grenze zu den Beitrittsländern. Er lobte Ungarn für die Lösung der Minderheitenprobleme. Die Beitrittsländer würden zu Motoren der EU werden. Deshalb sei von der Europäisierung Europas zu reden 

Michael GAHLER (EVP-ED, D) stellte klassische Probleme der Kandidatenländer auch bei Litauen fest; dies z. B. im Bereich der       Energiepolitik. Die Haltung der Bevölkerung zum EU-Beitritt sei nicht immer positiv. Örtliche Politiker würden manchmal falsche Hoffnungen wecken und so Enttäuschung provozieren. Westliche Investoren hätten sich teilweise wie in einer Bananenrepublik geriert. Dies habe in der öffentlichen Diskussion "nationalen Lösungen" Auftrieb gegeben, wobei "nationale Lösungen" häufig auf russisches Geld gestützt seien.

Für Armin LASCHET (EVP-ED, D) zeigt das Beispiel Rumänien, welche Möglichkeiten das EP habe. Die Arbeit von Baroness Nicholson habe in Rumänien sehr viel bewirkt. Anfangs habe der rumänische Regierungschef geglaubt, er müsse nur mit der Kommission verhandeln. Mittlerweile sei jedoch viel von den Vorstellungen des EP umgesetzt worden. Waisen und Homosexuellen würde demnächst eine neue Rechtsstellung eingeräumt. Laschet sprach sich in Hinblick auf einen Änderungsantrag der SPE-Fraktion für die Erwähnung des euro-atlantischen Bündnisses aus. Gerade weil man wisse, dass Rumänien nicht zu den 2004 beitretenden Staaten gehören werde, sei eine nordatlantische Perspektive wichtig.

Auswärtige
Angelegenheiten
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Das EP machte sich mit nur geringen Änderungen die Position des Echelon-Ausschusses zu eigen. Auf die Verurteilung der USA, des Vereinigten Königreiches und der Bundesrepublik Deutschland abzielende Änderungsanträge wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. Wir verweisen daher auf den schon in unserer Vorschau abgedruckten Text:

"Der Echelon-Ausschuss stellt fest, dass es keinen Zweifel mehr an der Existenz eines globalen Kommunikationsabhörsystems geben kann, das von den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada betrieben wird. Auch über die Zielsetzung des Systems, private und kommerzielle – und nicht-militärische - Kommunikation abzuhören, ist man sich einig. Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, dass die technischen Kapazitäten des Systems nicht annähernd so weitreichend sind, wie von einigen Medien behauptet wurde. Als beunruhigend bezeichnen die Ausschussmitglieder die Tatsache, dass einige hohe Gemeinschaftspolitiker (darunter Kommissare der EU) behaupten, nichts über die Existenz eines solchen Systems zu wissen. Der Ausschuss kommt zu dem Schluss, dass bei einer Verwendung des Systems ausschließlich für nachrichtendienstliche Zwecke kein Verstoß gegen EU-Recht besteht; wenn das System jedoch dazu missbraucht wird, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, steht dies in krassem Gegensatz zu der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu Loyalität mit dem Konzept des freien Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt. 

Von Seiten des Ausschusses wird die Gefahr gesehen, dass der US-Geheimdienst die im Wirtschaftsbereich gesammelten Informationen nicht allein im Kampf gegen Korruption einsetzt, sondern um den USA Wettbewerbsvorteile aufgrund von geheimen Nachrichten zu verschaffen. Nach Einschätzung der Parlamentarier ergibt sich eine untragbare Situation, wenn Nachrichtendienste sich dazu benutzen lassen, ausländische Firmen auszuspionieren, um ihren eigenen Firmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dies um so mehr, als dass von mehreren Seiten die Behauptung aufgestellt wird, dass das Echelon-System für diese Zwecke genutzt wird, auch wenn dies nicht an einem konkreten Fall festgemacht werden kann.

Ergänzung internationaler Übereinkommen zum Schutz von Bürgern und Firmen

Der Echelon-Ausschuss fordert auf der Grundlage dieser Erkenntnisse den Europarat und das UN-Generalsekretariat auf, die Normen zu länderübergreifenden politischen und Bürgerrechten um Bestimmungen zum Schutz des Privatlebens im Lichte der technischen Innovationen zu ergänzen. Die Mitgliedstaaten sollen darauf hinarbeiten, ihren Bürgern ein gleiches Maß an Schutz der Privatsphäre bieten zu können; gleichzeitig sollen von Fachleuten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz des Post- und Kommunikationsgeheimnisses überprüft werden. 

Nationale Rechtsbestimmungen zum Schutz von Bürgern und Firmen

Die Mitgliedstaaten sollen dringend ihre Rechtssetzung an die Operationen von Geheimdiensten anpassen, damit letztere mit den Grundrechten in Einklang stehen. Natürliche und juristische Personen sollen möglichst effektiv vor jeglicher Form von illegalem Abhören geschützt werden. Von den Mitgliedstaaten soll ein Verhaltenskodex ausgearbeitet werden, der sich am höchsten in den Mitgliedstaaten bestehenden Schutz orientiert; auch die USA sollen sich einen solchen Regelkatalog zu eigen machen. An jene Mitgliedstaaten, die bislang noch keine ausreichende parlamentarische und juristische         Überwachung ihrer Nachrichtendienste haben, wird appelliert, dies schnellstmöglich nachzuholen. Auch auf europäischer Ebene soll die Überwachung verbessert werden. 

Gesetzliche Maßnahmen, um Industriespionage zu verhindern

Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten auf, in Betracht zu ziehen, durch welche europäischen und internationalen Vorschriften – wie z. B. WTO-Regelungen – Industriespionage verhindert werden könnte. Auf der Grundlage von Industriespionage abgeschlossene Verträge könnten beispielsweise für null und nichtig erklärt werden. In den EG-Vertrag soll eine Klausel eingearbeitet werden, die Industriespionage ausdrücklich verbietet. Dringend geboten erscheint es dem Ausschuss, dass die EU-Staaten selbst von jeglicher Form der Industriespionage Abstand nehmen. Zwischen den USA und der EU soll ein offener Dialog über den Erwerb vertraulicher wirtschaftlicher Informationen geführt werden.

Deutschland und Großbritannien

Der Ausschuss appelliert an Deutschland und Großbritannien, ein weiteres Abhören der Kommunikation durch US-Geheimdienste auf ihrem Staatsgebiet an bestimmte Voraussetzungen zu binden: Ein Abhören muss in     Übereinstimmung mit der Europäischen Charta für Menschenrechte des Europarates stattfinden, d. h. dass beispielsweise die Konsequenzen für Individuen vorhersehbar sein müssen. 

Maßnahmen zum Selbstschutz von Bürgern und Unternehmen

Bürger und Unternehmen sollen über die Möglichkeit aufgeklärt werden, dass ihre internationale Kommunikation abgehört werden könnte. Gleichzeitig sollen ihnen Informationen über Schutzmaßnahmen mit an die Hand gegeben werden. Ein europaweit zusammenarbeitendes Netz von Agenturen soll geschaffen werden, die praktische Hilfestellung bei der Ausarbeitung und Durchführung von Schutzmaßnahmen leisten sollen. Die Kommission wird aufgefordert, hierfür einen Bericht auszuarbeiten. Die Entwickelung von Verschlüsselungstechnologien und -software soll von der Kommission und den Mitgliedstaaten gefördert werden. 

Weitere Maßnahmen

Der Ausschuss fordert außerdem die europäischen Firmen auf, enger mit Gegenspionagediensten zusammenzuarbeiten. Die Kommission soll eine Sicherheitsstrategie ausarbeiten, um aufzuzeigen, was genau geschützt werden muss. Das EP selbst soll einen Initiativbericht über die Sicherheit und deren Schutz in den Europäischen Institutionen ausarbeiten. Staaten, die durch Industriespionage Schaden erlitten haben, sollten die nationalen Behörden und Überwachungseinrichtungen davon informieren, um diese Aktivitäten zu unterbinden." 

Weitere Informationen:

Patrick Baragiola

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43251

e-mail:

directinfo@europarl.eu.int
Debatte

Der Berichterstatter Gerhard SCHMID (SPE, D) fasste die Ergebnisse seines umfangreichen Berichts zusammen. Entgegen der Vermutung einiger Journalisten gebe es kein System, mit dem jedwede Kommunikation abgehört werden könne. Es gebe jedoch ein System, das global arbeite und von den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien und Neuseeland betrieben werde. Dieses System könne interkontinentale Kommunikation über Satelliten und Unterwasserkabel abhören. Die Kommunikation innerhalb Europas sei kaum betroffen. Dieses System, üblicherweise Echelon genannt, greife nicht gezielt bestimmte Kommunikation ab. Vielmehr werde jede Kommunikation aufgegriffen und sodann mit System auf bestimmte Suchbegriffe hin gefiltert. Das System könne jedes Telefonat, alle maschinengeschriebenen Faxe und jede E-Mail "verstehen", nicht jedoch handgeschriebene Telefaxe. Es diene der Wirtschaftsspionage nicht nur in dem Sinne, dass allgemeine wirtschaftliche Daten abgefragt würden; vielmehr werde das System auch zur Erlangung von Großaufträgen eingesetzt. Die Indizienkette für den Nachweis des Systems sei so stark, dass sie vor Gericht Bestand hätte. 

Zur Bewertung des Systems erklärte Schmid, er sehe zwei Hauptkriterien:

1. Was tun die eigenen Dienste? Die meisten Dienste der EU-Staaten benutzten auch die strategische Fernmeldekontrolle.

2. Der Zweck: Der Einsatz der Fernmeldekontrolle zur Kriminalitätsbekämpfung sei akzeptabel, nicht jedoch der Einsatz für Zwecke der Wirtschaftsspionage in Einzelfällen. 

Der Zweck heilige allerdings nicht die Mittel, da jedes Abhören die Privatsphäre verletze. Folgende Voraussetzungen für die Legitimität von Eingriffen in die Privatsphäre seien nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu prüfen: 

1. die gesetzliche Grundlage;

2. die Maßnahme dürfe nicht willkürlich sein;

3. es müsse eine Güterabwägung geben;

4. der Eingriff müsse vorhersehbar sein;

5. es dürfe kein milderes Mittel zur Erreichung des Ziels geben.

Die Existenz von Echelon werde von den USA bestätigt. Zwar werde Detailspionage geleugnet. Gleichzeitig werde jedoch zugegeben, dass zur Bekämpfung von Bestechung durch europäische Unternehmen bei Großausschreibungen abgehört werde. Diese Argumentation sei nicht akzeptabel: Die amerikanischen Unternehmen würden auch bestechen; die USA lägen im Mittelfeld der Korruptionsskala. 

Die Geheimdienstpraktiken zeigten ein abgrundtiefes Misstrauen zwischen Verbündeten. Dieses müsse aus der Welt geschafft werden. Der Schutz der Privatsphäre sei durch internationale Rechtsstandards zu gewährleisten. Es bleibe das dem Bericht vorangestellte Grundproblem: Wer überwacht die Wächter?

Annemie NEYTS-UYTTEBROCK erklärte als Vertreterin des Rates ihre Sympathie für die Arbeit des EP zu Echelon. Es sei jedoch nicht ihre Rolle, zum Verhalten einzelner Mitgliedstaaten Stellung zu nehmen. Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbiete grundsätzlich Eingriffe in die Privatsphäre. Der Rat habe erklärt, dass Abhören zur Bekämpfung von Straftaten legitim sein kann, jedoch nicht zur Erlangung von wirtschaftlichen Vorteilen. Auch Art. 7 der Grundrechtecharta sehe den Schutz der Privatsphäre vor. Der Rat suche den Dialog mit Drittstaaten. Mit den USA solle eine Vereinbarung geschlossen werden. Mit dieser Vereinbarung solle die Grundlage für ein zukünftiges internationales Vertragswerk geschaffen werden. Die elektronische Kommunikation werde in ihrem Umfang noch weiter zunehmen. Das Abhören ohne demokratische Grundlage und Kontrolle sei inakzeptabel. Der Rat bemühe sich auch um elektronische Sicherheit. Weitere Maßnahmen hierzu sollten auf dem Telekommunikationsrat im Dezember beschlossen werden. 

Zu Beginn der Arbeit des Echelon-Ausschusses habe man von Echelon als einem weltweiten Abhörsystem, welches weltweite Kommunikation über Telefon, Fax und E-Mail abhören und auswerten könne, gesprochen, so Christian Ulrik von BOETTICHER (EVP-ED, D). Nach einem Jahr der Auf-      klärungsarbeit stelle sich die Situation jedoch nicht ganz so schlimm dar: Es könne nur zivile Kommunikation über Satelliten abgehört werden. Über diese laufe jedoch nur ein geringer Teil der weltweiten Telekommunikation und ein noch geringerer Teil der privaten Gespräche. Man habe die Geheimdienstaktivitäten toleriert, solange sie zur Bewahrung von inneren Sicherheitsinteressen notwendig waren. Indizien deuteten jedoch nun darauf hin, dass die USA die abgefangenen Daten auch zu anderen Zwecken als zur Verteidigung nationaler Regierungsinteressen nutzten. Der Verdacht illegaler Konkurrenzspionage liege auf der Hand. Die betroffenen europäischen Firmen schwiegen jedoch leider aus Angst vor Imageschäden. 

Er dankte dem Berichterstatter dafür, dass dieser keinen Verschwörungsroman geschrieben, sondern einen seriösen, sachlich fundierten Bericht verfasst habe. Hierin nenne er Indizien und Beweise ohne vorzuverurteilen. Die Europäische Union müsse sich nun ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden. In der Kommission müssten Lücken geschlossen werden. Die Kommission sei im Bereich des Geheimdienstes und der Datenschutztechnik auf dem Stand des Mittelalters. Abschließend forderte er die britische Regierung auf, amerikanische Spionagetätigkeit, die von ihrem Boden ausgehe, effektiv zu kontrollieren.

Jan Marinus WIERSMA (SPE, NL) erklärte, dass der Echelon-Bericht mit dem Mythos abrechne, dass alles abgehört werden könne: dies sei technisch unmöglich. Abhörsysteme würden hauptsächlich zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, des Drogen- und des Menschenhandels eingesetzt. Dagegen sei nichts einzuwenden, wenn dies unter Einhaltung nationaler und internationaler Regeln zum Schutz der Privatsphäre geschehe. Er kritisierte jedoch die Geheimnistuerei und die mangelnde Offenheit von Regierungen. Dies verhindere Transparenz von nachrichtendienstlichen Systemen. Zwar sei eine gewisse Geheimnistuerei notwendig, jedoch müsse man mit der Öffentlichkeit offen diskutieren. Auch sei notwendig, dass das traditionelle Misstrauen der Geheimdienste gegenüber Außenstehenden sowie die Überbetonung nationaler Interessen überwunden würden. Es sei an der Zeit, den Menschenhandel und Terrorismus als eine europäische Aufgabe anzusehen.

Der Bericht habe keinen Beweis dafür geliefert, dass die Privatsphäre von Bürgern bewusst verletzt werde oder dass mit Absicht Konkurrenzspionage betrieben werde. Allerdings habe sich aus amerikanischen Informationen ergeben, dass es in letzterem Fall manchmal zu Fehlinformationen komme, die dann verwertet würden. Vertrauliche Informationen müssten jedoch grundsätzlich geschützt werden. Hierbei müssten auch die europäischen Mitgliedstaaten helfen z. B. durch das zur Verfügung stellen von Verschlüsselungshard- und - software.

Colette FLESCH (LIBE, L) erklärte, der Bericht komme zu dem Schluss, dass ein globales Abhörsystem existiere. Dieses sei zwar nicht so groß, wie manche angenommen hätten, jedoch sei eine Warnung angezeigt. Im Gegensatz zu Minderheitsmeinungen habe der Berichterstatter sich jedoch nicht weiter besorgt gezeigt. Er habe acht konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes der Bürger vorgeschlagen sowie Maßnahmen zum Schutz der Unternehmen. Letztere seien nicht so weitreichend. Es sei illusorisch vorzuschlagen, die Geheimdienste abzuschaffen. Geheimdienste werde es immer geben. Deswegen müssten die Aktivitäten der Geheimdienste überwacht werden. Eine juristische und parlamentarische Kontrolle müsse für das gesamte EU-Gebiet gelten. Weiterhin müsse die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gestärkt werden. Die EU sollte stärker in die Verhinderung und das Management von Krisen einbezogen werden. Ein autonomes Arbeiten in diesem Bereich sei nur vorstellbar, wenn es ein demokratisches Kontrollsystem gebe. 

Patricia McKENNA (GRÜNE/EFA, IRL) begrüßte, dass im Bericht anerkannt werde, dass es ein Echelon-System gebe. Dies hätten die GRÜNEN schon vor langer Zeit gesagt. Es würden hieraus jedoch leider keine politische Schlussfolgerungen gezogen. Es sei heuchlerisch, dass man die Echelon-Praxis kritisiere und gleichzeitig den Aufbau eines EU-Geheimdienstes fordere. Es werde auch nicht gesagt, dass das System grundsätzlich falsch sei, sondern vielmehr, dass die EU das Gleiche machen werde. Man wisse jedoch, dass die Geheimdienste von Natur aus nicht kontrolliert werden könnten. Aus diesem Grunde sollten die Abgeordneten das Existenzrecht von Geheimdiensten überhaupt in Frage stellen. Im Bericht werde das für ihre Fraktion wichtigste Thema nicht angesprochen. Der Bericht spreche nicht von der Bedrohung, dass niemand mehr im vollen Vertrauen kommunizieren könne. Politische Spionage stelle eine weit größere Bedrohung dar als die Wirtschaftsspionage. Die Situation sähe heute so aus, dass sich legal verhaltende Personen unter Beobachtung gestellt würden. Der Bericht gehe sehr weit bei dem Versuch, diese Gefahren unter den Teppich zu kehren. Die Abgeordneten sollten deswegen fordern, dass das Recht auf Privatsphäre geschützt werde. Dies, damit man nicht weiterhin unter staatlicher Kontrolle leben müsse.

Nach Meinung von Giuseppe DI LELLO FINUOLI (KVEL/NGL, I) verletzt Echelon die Privatrechte von Bürgern. Der Eingriff durch Echelon sei nicht verhältnismäßig. Es werde auf dem Gebiet der EU abgehört, ohne dass es Kontrollmöglichkeiten gebe. Er kritisierte die Beteiligung des Vereinigten Königreichs und das Tolerieren von Abhöreinrichtungen durch die Bundesrepublik Deutschland.

Laut Jean‑Charles MARCHIANI (UEN, F) verstießen mindestens ein (UK), eventuell jedoch zwei Mitgliedstaaten (auch Deutschland) durch ihre Beteiligung an Echelon gegen das Gebot der innergemeinschaftlichen Solidarität. Er stelle sich die Frage, welche Sanktionen gegen das Vereinigte Königreich ergriffen werden sollten. Solange die Mitgliedstaaten der EU in der NATO seien, werden sie keine eigenständigen Systeme haben.

Maurizio TURCO (TUA, I) rügte die Verletzung der parlamentarischen Geschäftsordnung; hinsichtlich der Arbeiten des Ausschusses bestehe keine Transparenz gegenüber Abgeordneten und Bürgern. Das Vereinigte Königreich werde nicht ausreichend verurteilt. Die vom Bericht geäußerte Empfehlung der Verschlüsselung sei nicht ausreichend. Seine Fraktion plädiere hingegen für mehr demokratische Kontrolle der Geheimdienste.

Bastiaan BELDER (EDU, NL) bezweifelte, dass militärische Ziele im Mittelpunkt von Echelon stehen. Seine Fraktion habe zwei Änderungsanträge eingebracht. Sie zielten auf einen besseren Schutz der Kommunikation gegen Abhören und gleichzeitig auf eine stärkere demokratische Kontrolle; diese müsse sich auch auf das Handeln eigener Nachrichtendienste im Ausland erstrecken.

Für Ilka SCHRÖDER (GRÜNE/EFA, D) bedeutet Echelon einen massiven globalen Eingriff in die Grundrechte. Dies sei der eigentliche Skandal. Dem gegenüber stehe die Botschaft des Berichts: "Wir verurteilen         Echelon, weil es von den USA betrieben wird und so leistungsfähig ist". Als Gegenmaßnahme werde in dem Bericht der Aufbau eines europäischen Geheimdienstes gefordert, was wiederum die Problematik des Grundrechtseingriffs verkenne. Die demokratische Kontrolle von Geheimdiensten habe noch nie funktioniert. Überwachungsbehörden und Geheimdienste sollten abgeschafft werden. Die dadurch frei werdenden Mitarbeiter könnten ihr Wissen dazu verwenden, die Bürger hinsichtlich des möglichen Schutzes gegen Abhörmaßnahmen zu beraten.

Laut Maria BERGER (SPE, A), Vertreterin des Rechtsausschusses im Echelon-Aus-schuss, ist der Bericht in Methodik und Inhalt außergewöhnlich. Auch im Ausland habe der Bericht große Resonanz gefunden, dies selbst bei amerikanischen Parlamentariern. Berger verwies auf folgende Vorschläge des Berichts:

· Es müsse ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention zur Präzisierung des Artikel 8 erarbeitet werden. 

· Es müssten Verhandlungen mit den USA über ein zukünftiges Abkommen aufgenommen werden.

· Die Mitgliedstaaten sollten sich - soweit darin verstrickt - aus illegalen Aktivitäten zurückziehen, ihre Geheimdienste besser demokratisch kontrollieren und nicht nur den Rechtsschutz ihrer eigenen Bürger, sondern auch den der Bürger anderer Mitgliedstaaten ernst nehmen.

Recht

Gemeinsame Aussprache - Europäische Gesellschaft

Statut der Europäischen Aktiengesellschaft

Hans‑Peter MAYER (EVP-ED, D)

Rat der Europäischen Union: Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)

Dok.: A5-0243/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache: 03.09.2001

Annahme: 04.09.2001

Das Europäische Parlament stimmte trotz Bedenken hinsichtlich der gewählten Rechtsgrundlagen den Vorschlägen des Rates für eine Verordnung zum Statut der Europäischen Aktiengesellschaft und eine Richtlinie betreffend die Mitbestimmung bei derselben zu. Das EP behält sich erneut vor, wegen der vom Rat gewählten Rechtsgrundlage den EuGH anzurufen. Es behandelt den Vorschlag des Rates weiterhin nach den Regularien des Mitentscheidungsverfahrens, obwohl der Verordnungsentwurf vom Rat nur zur Konsultation übermittelt wurde. Gleichzeitig möchte es jedoch nach einer dreißigjährigen Debatte das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft nicht bremsen. Das Europäische Parlament fordert jedoch folgende Änderungen: 

1. Die Verordnung soll vorsehen, dass Entwürfe für steuer-, bilanz- und organisationsrechtliche Regelungen auf EU-Ebene von der Kommission vorzulegen sind. 

2. Im Falle der Verlegung des Sitzes der Europäischen Aktiengesellschaft sollen Maß-nahmen zum Bestandschutz der bisherigen Mitbestimmungsregelungen getroffen werden. Gleiches gilt im Fall einer Fusion zweier Gesellschaften. Dieser Kritikpunkt soll in den parallel behandelten Richtlinienentwurf (siehe nachfolgenden Bericht Menrad A5-0231/2001) einfließen.

3. Auch kleinere und mittlere Firmen sollen Zugang zum Status der Europäischen Aktiengesellschaft bekommen. Derzeit ist ein Mindestkapital von 120.000 € erforderlich. 

4. Auf Antrag der liberalen Fraktion wurde ein Paket von Änderungsanträgen angenommen, welches Details zu den unter 1. genannten Punkten festlegt. Ziel dieser Detailregelungen ist es, größere Rechtssicherheit und einen geringeren Verwaltungsaufwand für die Europäischen Aktiengesellschaften zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen diese Detailregelungen eine einheitlichere Behandlung der Europäischen Aktiengesellschaft in den einzelnen Mitgliedsländern sicherstellen.

Weitere Informationen:

Nikolaos Tziorkas

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42341

e-mail:
lega-press@europarl.eu.int
Mitbestimmungsregelung für Europäische Aktiengesellschaft

Winfried MENRAD (EVP-ED, D)

Rat der Europäischen Union: Richtlinie des Rates zur Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer

Dok.: A5-0231/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache: 03.09.2001

Annahme: 04.09.2001

Auch hier wünscht das EP, dass eine andere, demokratiefreundlichere Rechtsgrundlage gewählt wird. Darüber hinaus setzt es sich für folgende Änderungen des Richtlinienentwurfes des Rates ein: 

· Die Definition der Mitbestimmung soll verfeinert werden.

· Nach größeren Veränderungen wie Fusionen sollen die Arbeitnehmer über ihre Beteiligung - unter Wahrung des Besitzstandes, siehe Bericht Mayer - neu verhandeln dürfen.

· Es sollen klare Regelungen zu den Informationspflichten der Geschäftsleitung getroffen werden. 

· Die Wahl der Arbeitnehmervertreter soll gemäß den nationalen Rechtsordnungen erfolgen.

· Um ein Auseinanderlaufen der umsetzenden nationalen Bestimmungen zu vermeiden, soll eine mit Experten besetzte Arbeitsgruppe eingesetzt werden.

Weitere Informationen:

Virpi Köykkä

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 46222

e-mail:
empl-press@europarl.eu.int
Debatte

Der Berichterstatter Hans‑Peter MAYER (EVP-ED, D) kritisierte zunächst die Wahl der Rechtsgrundlage (Artikel 308 EGV) für die Regelung des Statuts der Europäischen Aktiengesellschaft durch den Rat. Der Rat setze sich damit in Widerspruch zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der EuGH habe entschieden, dass im Zweifel die demokratiefreundlichere Rechtsgrundlage zu wählen sei, die dem Parlament größere Mitentscheidungsbefugnisse gebe. In diesem Fall stehe Artikel 95 EGV als Rechtsgrundlage zur Verfügung. Das Europäische Parlament behalte sich daher vor, die Verordnung vor dem Europäischen Gerichtshof anzugreifen.

Dessen ungeachtet begrüßte er, dass nach einer mehr als zwanzigjährigen Geschichte nunmehr der Einstieg in die Regelung einer Europäischen Aktiengesellschaft gefunden wurde. Erstmals sei eine Sitzverlegung ohne Auflösung in einem Land und Neugründung in einem anderen möglich. Zwar würden sich voraussichtlich in den nächsten Jahren Schwächen zeigen. Es sei jedoch gut, dass die Europäische Aktiengesellschaft nun auf Jungfernfahrt gehe. Nachdem sich die Schwächen gezeigt hätten und diese angegangen worden seinen, könnte die Europäische Aktiengesellschaft womöglich zu dem europäischen Flaggschiff des Gesellschaftsrechts werden, das es werden solle. 

Berichterstatter Winfried MENRAD (EVP-ED, D) verwies zunächst auf die Grundprinzipien, die im Bereich Mitbestimmung den vorgelegten Richtlinienentwurf bestimmten: Flexibilität, Verhandlungslösung und Mindeststandards. So habe der Rat in Nizza beschlossen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber zunächst selber versuchen sollen, einen "Maßanzug" für die Mitbestimmung zu finden. Nur hilfsweise greife die hierfür vorgesehene Regelung des Richtlinienentwurfs selbst ein.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten wünsche im Wesentlichen zwei Änderungen des Richtlinienentwurfs: Erstens solle die Definition der Mitbestimmung anders erfolgen. Es sei klarzustellen, dass es sich im Wesentlichen um Rechte der Information und der Konsultation handele. Zweitens solle die Bestimmung über die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung vereinheitlicht werden. In den Mitgliedstaaten erfolge diese teilweise durch Wahl und teilweise ohne Wahl. 

Toine MANDERS (LIBE, NL) schloss sich für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im Wesentlichen der Auffassung von Mayer an. Er betonte dabei die Notwendigkeit, dass die nationalen Steuersysteme harmonisiert werden müssten. 

Bill MILLER (SPE, UK) schloss sich bei der Frage der Rechtsgrundlage dem Berichterstatter Mayer an. Deswegen sollte in Zukunft Klage erhoben werden. Im Zusammenhang mit dem Bericht von Menrad führte er verschiedene Beispiele - u. a. BMW und Rover - an, in denen die Arbeitnehmer erst sehr spät vom Verlust ihres Arbeitsplatzes erfahren hätten. Dies sei inakzeptabel. Wenn es um ihre Arbeitsplätze gehe, sollten sie möglichst früh informiert werden und nicht erst, wenn sie morgens vor den Werkstoren stünden. Die vorgeschlagenen Schritte der Anhörung und Information der Arbeitnehmer seien zwar nicht perfekt, jedoch gingen sie in die richtige Richtung.

Klaus‑Heiner LEHNE (EVP-ED, D) hob die große Bedeutung der Verordnung hervor, bedauerte jedoch die Umstände, unter denen sie zustande gekommen sei. Der Gipfel von Nizza habe bezüglich der Vertragsverhandlungen nur spärliche Ergebnisse gezeigt. Man habe geglaubt, durch das Angebot der Aktiengesellschaft zumindest einen kleinen Erfolg zu erzielen. Er bedauerte jedoch, dass die Staats- und Regierungschefs sich über Recht und Gesetz und den Vertrag hinweggesetzt hätten, indem sie die Rechtsgrundlage geändert haben. Die Ersetzung der Rechtsgrundlage des Artikels 95 und des Artikels 137 jeweils durch Artikel 308 könne vom EP nicht akzeptiert werden. Der ursprüngliche Vorschlag mit den Rechtsgrundlagen der Artikel 95 und 137 sei damals von den Rechtsdiensten mitgetragen worden. Man sei nun in den Beratungen so vorgegangen, wie in einem Mitentscheidungsverfahren. In diesem Zusammenhang warnte er den Rat, durch die Änderung der Rechtsgrundlage das Risiko einer Klage einzugehen. 

Willi ROTHLEY (SPE, D) erklärte, dass seine Fraktion Ja und Amen zu der Verordnung sage, dies jedoch nicht, weil sie begeistert davon sei. Es werde in Zukunft nicht nur eine sondern 15 europäische Aktiengesellschaften geben: ein Wirrwarr. Der Rat habe mit seinem Vorgehen bestätigt, dass er das wirkliche Problem in der europäischen Gesetzgebung sei. Er wolle nur noch einstimmig entscheiden. Das Gemeinschaftsrecht gerate unter den Händen des Rates zu einer neuen Art von Völkerrecht, mit dem Unterschied, dass es weder vom EP noch von nationalen Parlamenten ratifiziert werden müsse. Man werde nun sorgfältig prüfen, ob die Rechtsgrundlage adäquat sei. Rothley fragte nach den Vorteilen der Verordnung. Er sehe z. B. keine steuerlichen Vorteile. Nach Bewältigung der Europäischen Aktiengesellschaft stünden nun auch andere Gesellschaftsformen zur Diskussion an: der europäische Verein, die europäische Wechselseitigkeitsgesellschaft und die europäische Genossenschaft. In diesem Zusammenhang hoffe er auf Vorschläge der Kommission. 

Carles‑Alfred GASÒLIBA I BÖHM (LIBE, E) erklärte, dass die europäische Aktiengesellschaft sich im gleichen Zeitraum bewege, wie das Voranbringen des europäischen Einigungsprozesses: Man sei hier in einer Art Schlussphase. Seine Fraktion sei für den Vorschlag, der einen Fortschritt und einen Durchbruch darstelle. Er reiche jedoch noch nicht ganz. Er kritisierte, dass die Struktur viel zu komplex sei, es zu viele Optionen gebe. Faktisch seien bis zu 200 verschiedene Konstellationen möglich. 

Im Zusammenhang mit der Übernahmerichtlinie sei der soziale Aspekt von vielen nicht akzeptiert worden, so Theodorus BOUWMAN (GRÜNE/EFA, NL). Dies sei hier nicht der Fall. Er begrüße das ganze Paket. Viele Fragen, wie die der Mitbestimmung und der Konsultation, seien hier gut geregelt worden. Allerdings stehe die Verbesserung des europäischen Betriebsrates noch an. Auch müsse man beachten, dass die Informations- und Konsultationsvorschriften nur Mindestvorschriften seien. In manchen europäischen Ländern gebe es schon jetzt bessere Vorschriften.

Die Schaffung der europäischen Aktiengesellschaft käme zur richtigen Zeit, so Pat the Cope GALLAGHER (UEN, IRL). Man müsse auch die bestehenden großen Unterschiede des Gesellschaftsrechts der verschiedenen Mitgliedstaaten beachten. In diesem Zusammenhang begrüßte er, dass fünf verschiedene Möglichkeiten zur Errichtung der europäischen Gesellschaft vorgesehen würden und dass die Länder demnach den Ansatz wählen könnten, der am besten passe. Die Steuerpolitik unterliege den Mitgliedstaaten und dürfe nicht durch Gemeinschaftsrecht geregelt werden dürfe. Eine diesbezügliche Harmonisierung könne zu diesem Zeitpunkt nicht durch Irland unterstützt werden. 

Barbara WEILER (SPE, D) sieht die Regelung der Mitbestimmung der Europäischen Aktiengesellschaft als eine gute Gelegenheit dafür an, die in Genua zum Ausdruck gekommenen Sorgen der Bevölkerung in Bezug auf die Globalisierung zu berücksichtigen. Die Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsbeteiligung sei essentiell für die Sozialdemokraten. Sie verwies auf die verschiedenen "Fusionspleiten" der letzten Jahre. Der Rat habe bis heute den Wechsel der Rechtsgrundlage nicht begründet. In ihrer Gesamtbewertung schloss sie sich der Einschätzung des Berichterstatters Mayer an. Die Überprüfung des vom Stapel gelaufenen Schiffs Europäische Aktiengesellschaft solle jedoch nicht erst nach sechs Jahren erfolgen.

Othmar KARAS (EVP-ED, A) begrüßte zunächst, dass die Arbeitnehmerrechte zusammen mit dem Statut der Europäischen Aktiengesellschaft verhandelt wurden. Er forderte sodann den Rat der Wirtschafts- und Finanzminister auf, sich weniger mit der zur Schwächung des Euro führenden Aushöhlung des Stabilitätspakts als mit der Harmonisierung der steuerlichen Bestimmungen für Aktiengesellschaften zu beschäftigen.

Kommissar Frits BOLKESTEIN betonte mehrfach, dass es extrem schwierig gewesen sei, im Rat eine Einigung über die Europäische Aktiengesellschaft zu erzielen. Er forderte deshalb das Parlament eindringlich auf, die vorgeschlagenen Rechtsakte ohne Änderungswünsche zu akzeptieren. Schließlich sei geplant, in etwa fünf Jahren beide Rechtsinstrumente zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Bolkestein bedauerte ausdrücklich, dass vom Rat eine für das Europäische Parlament weniger günstige Rechtsgrundlage gewählt wurde. Er erklärte jedoch auch Verständnis dafür, dass der Rat genau diese Rechtsgrundlagen gewählt hat. Es sprächen starke juristische Argumente für die Position des Rates. Denn es gehe nur um das Statut einer zukünftigen Europäischen Aktiengesellschaft und nicht um die Harmonisierung von bestehenden Rechtsvorschriften. 

Die Kommission werde nach Abschluss einer umfassenden Studie eine Debatte zum Thema Steuerharmonisierung für Kapitalgesellschaften anstoßen. Um Europa zu einem attraktiven Standort für die wissensgestützte Wirtschaft zu machen, müsse die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung unbedingt angegangen werden.

Anwendung des Gemeinschaftsrechts 1999

Ioannis KOUKIADIS (SPE, GR)

Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Siebzehnter Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts (1999)

Dok.: A5-0250/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 03.09.2001

Annahme: 04.09.2001

Das Europäische Parlament verabschiedete mit 492 zu 32 Stimmen bei 26 Enthaltungen einen Bericht von Ioannis KOUKIADIS (SPE, GR) über die Anwendung des Gemeinschaftsrechts im Jahr 1999. Unter Bezugnahme auf den entsprechenden Jahresbericht der Kommission stellt der Bericht außer im Arbeitsrecht- und Sozialbereich erhebliche Fortschritte bei der formellen Transposition des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht fest. Schwierigkeiten bereitet jedoch die effektive Anwendung des Gemeinschaftsrechts. So ist die Zahl der Klagen vor dem EuGH von 123 Fällen im Jahr 1998 auf 178 Fälle im Jahr 1999 gestiegen. Die Zahl der Beschwerden bei der Kommission stieg von 1.128 im Jahr 1998 auf 1.305 im Jahr 1999 und damit um 16 %.

Das EP fordert nun die schon in unserer Vorschau dargelegten Maßnahmen zur Beschleunigung und Verbesserung der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten. Es legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Fallkonstellationen, in denen Mitgliedstaaten bewusst Gemeinschaftsrecht nicht umsetzen oder nicht anwenden. Automatische Strafen gegen die Mitgliedstaaten rücken damit in den Mittelpunkt. Weiterhin setzt sich das EP für eine stärkere Einbeziehung der nationalen und anderer mit der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts befasster Parlamente bei der Beobachtung der Umsetzung in nationales Recht ein; diese Parlamente sollen den Jahresbericht der Kommission diskutieren und ihre Stellungnahme dem EP zuleiten. Auf Antrag der liberalen Fraktion wurde die Kommission aufgefordert, ihre Zurückhaltung betreffend EUROJUS aufzugeben und das Netzwerk zu verstärken.

Weitere Informationen:

Nikolaos Tziorkas

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42341

e-mail:
lega-press@europarl.eu.int
Petitionen

Gemeinsame Aussprache - Bürgerbeauf-tragter/Kodex für gute Verwaltungspraxis

Jahresbericht 2000 des Europäischen Bürgerbeauftragten

Herbert BÖSCH (SPE, A)

Jahresbericht 2000 des Europäischen Bürgerbeauftragten

Dok.: A5-0280/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP stellt folgende Forderungen an den Bürgerbeauftragten: 

· Der Jahresbericht soll im Interesse der Lesbarkeit kürzer und verständlicher gefasst werden. Es soll eine Zusammenfassung speziell für die allgemeine Öffentlichkeit herausgegeben werden, da Bürger den Bericht besonders häufig auch über das Internet anfordern. 

· Die Bearbeitungsdauer für die einzelnen Beschwerden soll weiterhin verkürzt werden: Die Bearbeitungsdauer betrug 316 Tage im Jahr 2000 sowie 329 Tage im Jahr 1999. 

· Der Bürgerbeauftragte soll darauf hinwirken, dass die Beitrittskandidaten ein Amt des Bürgerbeauftragten einrichten: In elf der Staaten gibt es ein derartiges Amt schon, in Bulgarien und der Slowakei noch nicht. 

· Es soll sichergestellt werden dass die zuständigen Gemeinschaftsbehörden den gerügten Verwaltungsmissstand in angemessener Frist korrigieren. 

· Die fachliche Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss des EP soll verstärkt werden. 

· Die Informationspolitik muss verbessert werden: Nur 28 % der den Bürgerbeauftragten erreichenden Beschwerden fallen in seinen Aufgabenbereich. 

· Der Bürgerbeauftragte soll einen Sonderbericht betreffend die Vertraulichkeit von Dokumenten vorlegen. 

Weitere Informationen:

Gérard Motel

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42676

e-mail:
deve-press@europarl.eu.int
oder

Claudia Delpero

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42591

e-mail:
auxdcpit@europarl.eu.int
Kodex für gute Verwaltungspraxis

Roy PERRY (EVP-ED, UK)

Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten an das Europäische Parlament aufgrund der Untersuchung des Bürgerbeauftragten aus eigener Initiative über das Bestehen und die öffentliche Zugänglichkeit eines Verhaltenskodex der guten Verwaltungspraxis in den verschiedenen Institutionen und Organen der Gemeinschaft

Dok.: A5-0245/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 308 des EG-Vertrages einen Vorschlag für eine Verordnung mit einem Verhaltenskodex der guten Verwaltungspraxis zu übermitteln. Das EP möchte sicherstellen, dass der Kodex für alle Institutionen und folglich für alle Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft gilt. 

Das EP schlägt u. a. folgende konkrete Rechte und Pflichten zur Aufnahme in den Kodex vor: Beamte sollen die Öffentlichkeit bei Bedarf darüber beraten, wie in einer Angelegenheit, die in ihren Tätigkeitsbereich fällt, vorgegangen werden kann. Dabei soll der Beamte so hilfsbereit wie möglich sein und an ihn gerichtete Fragen so vollständig und genau wie möglich beantworten. Falls ein Beamter der Gemeinschaftseinrichtungen einen Fehler begeht, der die Rechte oder Interessen einer Einzelperson beeinträchtigt, sollte er sich darum bemühen, die negativen Auswirkungen seines Fehlers auf zweckmäßigste Weise zu korrigieren. Auch sollten die Beamten Einzelpersonen oder Vereinigungen auf etwaige Fehler und Mängel in Dokumenten hinweisen und ihnen die Möglichkeit geben, diese zu berichtigen. Die Institutionen sollen aufgefordert werden, die Öffentlichkeit über ihre Rechte im Rahmen dieses Kodex zu informieren. In Form einer Broschüre soll der Kodex von der Kommission veröffentlicht und an die Bürger verteilt werden; er soll auch in elektronsicher Form zur Verfügung gestellt werden 

Weitere Informationen:

Gérard Motel

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42676

e-mail:
deve-press@europarl.eu.int
oder

Claudia Delpero

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42591

e-mail:
auxdcpit@europarl.eu.int
Verbesserter Zugang des Bürgerbeauftragten zu Dokumenten

Teresa ALMEIDA GARRETT (EVP-ED, P)

Bericht über die Änderung von Artikel 3 der Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (1999/2215(ACI))

Dok.: A5-0240/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Der vom EP auf Vorlage des Ausschusses für konstitutionelle Fragen angenommene Bericht schlägt vor, dem Bürgerbeauftragten besseren Zugang zu Dokumenten zu gewähren. Zugleich wird der Begriff "Dokument" auf jeglichen Inhalt, unabhängig vom Datenträger, erweitert; er schließt so auch Dateien ein. Der Bürgerbeauftragte soll auch Zugang zu allen als geheim oder vertraulich eingestuften Dokumenten selbst denen der Mitgliedstaaten bekommen, darf diese jedoch nicht weiterverbreiten. Alle Beamte und sonstige Bedienstete der Organe und Institutionen der Gemeinschaft sollen zu vollständiger und wahrheitsgemäßer Information des Bürgerbeauftragten verpflichtet werden.

Weitere Informationen:

Claudia Delpero

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42591

e-mail:
auxdcpit@europarl.eu.int


Debatte

Der Bürgerbeauftragte Jacob SÖDERMAN erklärte zu Beginn der Debatte, dass gute Verwaltungspraxis ein Bürgerrecht sei und auch in der Grundrechtecharta verankert wurde. Beschwerden von Bürgern sollten - auch bei seiner Institution selbst - so schnell wie möglich behandelt werden. Deshalb sei das Verfahren der Anhörung von an Beschwerdefällen beteiligten EU-Institutionen beschleunigt worden. Innerhalb seines Hauses werde innerhalb einer Woche bestätigt und innerhalb eines Monats über die Zulässigkeit entschieden. Im August 2000 habe es 65 nicht erledigte Fälle gegeben, im August 2001 hingegen nur 25. Die Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss müsse verbessert werden, dies insbesondere bei vorsätzlichen Verstößen gegen Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten.

In dem Weißbuch der Kommission über die gute Verwaltungspraxis habe die Kommission die Unionsbürgerschaft vergessen. Petitionsrecht und das Recht der Beschwerde an den Bürgerbeauftragten fänden keine Erwähnung. Die Kommission solle dafür sorgen, dass die Europäische Bürgerschaft tatsächlich lebendig wird. Die Kluft zwischen der EU und den Bürgern werde größer und könne nur durch die Entwicklung der Unionsbürgerschaft        überbrückt werden.

Berichterstatter Herbert BÖSCH (SPE, A) erklärte, die Volksanwaltschaft des Bürgerbeauftragten sei nicht mehr wegzudenken. 1995 habe es nur 298 Beschwerden an den Bürgerbeauftragten gegeben, während es 1732 im Jahr 2000 gewesen seien. Viele Beschwerden fielen allerdings nicht unter das Mandat des Bürgerbeauftragten. In diesen Fällen werde die Beschwerde an zuständige Stellen weitergeleitet.

83 % der Beschwerden beträfen die Kommission. Dies sei ihr nicht vorzuwerfen, da sie auch die größte Verwaltungsverantwortung trage. Von den Beschwerden beträfen 28 % die Verweigerung von Informationen. 24 % beträfen eine vermeintliche oder tatsächliche Verzögerung des Verwaltungshandelns. In beiden Fällen sei mit Null Euro eine Verbesserung der Verwaltung zu erreichen.

Die Kommissionsspitze habe es versäumt, den Fachmann für good governance, nämlich den Bürgerbeauftragten, vor der Erstellung des Weißbuches zu konsultieren. Dies sei unverzeihlich. Bösch erwähnte ausdrücklich sogenannte "U-Boot-Fälle", bei denen EU-Mitarbeiter Dienstgeheimnisse nach außen tragen. Es sei nicht akzeptabel, dass es zahlreicher Interventionen des Bürgerbeauftragten bedürfe, bis dass einem ehemaligen "U-Boot" und EU-Mitarbeiter ein Arbeitszeugnis ausgestellt wird.

Er wolle neben dem vielen Lob für die Arbeit des Bürgerbeauftragten jedoch auch etwas Kritik anbringen. So sei ein stringenteres Follow-up in besonders kritischen Fällen wie dem des schon erwähnten "U-Boot-Falles" nötig. Schließlich regte er einen Sonderbericht des Bürgerbeauftragten zum Thema Informationsverweigerung an.

Für Berichterstatter Roy PERRY (EVP-ED, UK) sollte der zukünftige Verhaltenskodex über gutes Verwaltungshandeln Rechtscharakter haben. Bestimmte Rechtsnormen zu gutem Verwaltungshandeln z. B. in Spanien und Deutschland hätten schon diesen Charakter. Der zukünftige Kodex über gutes Verwaltungshandeln solle für alle Institutionen gleich sein. Obwohl im Vereinigten Königreich regelmäßig eine gewisse Abneigung Rechtstexten gegenüber bestehe, müssten auch britische Abgeordnete die Notwendigkeit einer Kodifizierung einsehen.

Laut Berichterstatterin Teresa ALMEIDA GARRETT (EVP-ED, P) wissen die Bürger nun, dass sie auf den Bürgerbeauftragten vertrauen können. Der Bürgerbeauftragte habe immer auf die Unterstützung des EP zählen können. Es müsse eine moderne, transparente europäische Verwaltung aufgebaut werden. Die Untersuchungsbefugnisse des Bürgerbeauftragten seien zu verbessern. Dessen Zugang zu Informationen in den Verwaltungen müsse rechtlich abgesichert werden. 

Da die Gesetze wie immer der raschen Entwicklung der Gesellschaft hinterherhinkten, sei es richtig, Artikel 3 zu ändern, so Luciana SBARBATI (LIBE, I). Mit der Forderung von bestimmten Verpflichtungen für die Mitglieder der Organe der EU gehe man jedoch zu weit. Hierdurch entstehe ein rechtlicher Konflikt. Man müsse zwischen der Kontrolle der Verwaltungspraxis und der politischen Kontrolle von politischen Entscheidungen unterscheiden. Hierbei müsste ein besseres Gleichgewicht gefunden werden. Die Grundsätze der Bürgernähe und der Transparenz müssten Grundpfeiler für die Tätigkeit der EU sein. 

Rainer WIELAND (EVP-ED, D) erklärte, dass die Ausrufung der Grundrechtecharta ein wichtiger Schritt für die EU-Bürger gewesen sei. Dieser Prozess müsse nun auf allen Ebenen fortgesetzt werden. In der Charta sei ein wichtiger Dreiklang verankert worden: die Petition, der Ombudsmann und die gute Verwaltung. Nun bedürfe es eines weiteren Unterbaus, eines Netzwerkes, um diese Einrichtungen für den Bürger zu stärken. Deswegen sei es gut, über den Kodex für gutes Verwaltungshandeln zu diskutieren. Es sei richtig, dass die Kommission ermutigt werde, hierfür eine Verordnung vorzulegen. Die Verwaltung sei gut zu organisieren. Man müsse sich Gedanken darüber machen, wie die Verwaltung dem Bürger gegenübertreten solle. Eine moderne Verwaltung bedeute, dass der Bürger kein Bittsteller auf dem Amt sei, sondern ein Kunde. Die Verwaltung dürfe sich nicht als Obrigkeit sondern als Dienstleister begreifen. 

Das System des Bürgerbeauftragten baue auf Transparenz auf, so Proinsias DE ROSSA (SPE, IRL). Es sei sehr wichtig, dass für den Bürger die Arbeit der Institutionen klarer werde. Um die Rechte der Bürger zu untermauern, müsste man die Grundrechtecharta in den Vertrag aufnehmen. Sie danke dem Bürgerbeauftragten dafür, dass dieser deutlich erklärt habe, was die Gründe für das Scheitern des irischen Referendums gewesen seien. Sie begrüße die Vorschläge des Ombudsmannes, die dafür sorgten, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bürgerbeauftragten und dem Petitionsausschuss verstärkt werde. Es sei sehr wichtig, dass die Klagen der Bürger von den Institutionen ernst genommen würden. 

Andrew DUFF (LIBE, UK) erklärte, dass der Bürgerbeauftragte im Zusammenhang mit der Grundrechtecharta eine wichtige Rolle spiele. Seine Fraktion habe einen Änderungsantrag zu Artikel 3 gestellt, um auch die Mitglieder der Kommission und des EP unter die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten zu bringen. Hiergegen wehre sich die Kommission. Seine Fraktion sei jedoch der Ansicht, dass der Bürgerbeauftragte in der Lage sei, zwischen Missverwaltung und politischen Überlegungen zu unterscheiden. Als ein Teil der Demokratie müsse man diejenigen, die innerhalb der Verwaltung die größte Verantwortung hätten, überwachen. In allen Mitgliedstaaten seien die nationalen Minister ihren nationalen Bürgerbeauftragten gegenüber Rechenschaft schuldig. Die EU-Regeln sollten dahinter nicht zurückstehen, sondern vielmehr weiter gehen. 

Nach Heidi HAUTALA (GRÜNE/EFA, FIN) habe der Petitionsausschuss die Aufgabe, die Kluft zwischen den Bürgern und den europäische Entscheidungsträgern zu überbrücken. Auch sie befürworte die Aufnahme der Grundrechtecharta in den Vertrag. Hierdurch ergebe sich die Chance, das Instrument der Petition zu verstärken. Es könnte sogar zu einer richtigen Bürgerbeteiligung werden, wie es sie in einigen Mitgliedstaaten schon gebe. In Bezug auf den Bericht von Perry erklärte sie, dass man ein Gesetz brauche, welches bindend für alle Institutionen sei. Sie unterstütze den von Duff angesprochenen Änderungsantrag. Es müssten auch die Mitglieder der Institutionen durch den Bürgerbeauftragten angehört werden.

Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (KVEL/NGL, E) erklärte, dass man eine möglichst große Transparenz für die europäischen Bürger sicherstellen müsse. Auch die Nähe zu den Bürgern müsse vergrößert werden. Sie betonte, es sei sehr wichtig, dass keinerlei Diskriminierung stattfinde. Momentan kenne der Petitionsausschuss zwar die Klagen der Bürger, sei jedoch weit davon entfernt, die Institutionen glaubwürdig zu machen. 

Bruno GOLLNISCH (TUA, F) bezog sich auf Artikel 3 des Statuts des Bürgerbeauftragten. Es scheine ihm sehr gefährlich, dem Bürgerbeauftragten alle geheimen Dokumente der Mitgliedstaaten zugänglich zu machen. Er könne auch nicht ganz den Optimismus von Bösch über die Aktivitäten des Bürgerbeauftragten teilen. Von über 1.700 Beschwerden seien nur 287 für zulässig erklärt worden. Dies werfe eher ein schlechtes Licht auf die Brüsseler Demokratie. Es sei auch symptomatisch, dass sich die meisten Beschwerden gegen die Kommission gerichtet hätten. 

Nach Jens‑Peter BONDE (EDU, DK) habe man schon lange für ein gutes Statut des Bürgerbeauftragten gekämpft. Dieser müsse die Möglichkeit haben, alles zu kontrollieren. Momentan beschließe die Kommission noch selbst, was kontrolliert werde. Auch der Rechnungshof habe nicht das Recht, alle Dokumente zu sehen. Die Kommission habe allerdings mehr Offenheit versprochen. Der Gerichtshof und der Bürgerbeauftragte hätten viel für mehr Offenheit getan. Jedoch ginge die Reform nicht weit genug. Eine Verbesserung müsse nun gemeinsam vom Bürgerbeauftragten, dem Gerichtshof und dem Rechnungshof herbeigeführt werden. Möglicherweise könne der Bürgerbeauftragte sogar an die Öffentlichkeit und den Gerichtshof gehen, falls ihm weiterhin Dokumente verwehrt würden. 

Hans‑Peter MARTIN (SPE, A) erklärte, dass man es momentan mit einer fundamentalen Frage zu tun habe. Man habe es bisher noch nicht geschafft, die Prinzipien der Aufklärung in die Europäische Union einzuführen. Es sei auch bitter, dass die EU jetzt dort sei, wo man schon 1992 beim Entwurf zum Bürgerbeauftragten gestanden habe. Er denke, dass die Klage der Bürger über die EU-Institutionen damit zu tun habe, dass vieles verschwiegen und verheimlicht werde. Die Vorschläge des Berichts von Almeida Garrett seien nun ein erster Schritt in die richtige Richtung. Man brauche in Zukunft eine Umkehr der Beweislast. Der Bürgerbeauftragte und möglicherweise auch die Bürger selbst sollten Zugang zu allen Dokumenten bekommen. Auch sollten die Ratssitzungen öffentlich sein. Es könne ohne Transparenz keine Demokratie geben. 

Kommissarin Loyola de PALACIO erklärte, die Kommission komme den Forderungen des Bürgerbeauftragten häufig nach. Dies sei zum Beispiel im Bereich "Rechte der Beamten" oder auch bei dem Verhaltenskodex der Fall. Es sei gut, dass berechtigte Kritik an der Kommission geäußert werde. Aber pauschale Kritik helfe nicht weiter.

Es gebe schon einen Kodex für die gute Verwaltungspraxis der Kommission. Sie habe ihn da. Dieser Kodex berücksichtige die Forderungen des Bürgerbeauftragten. Hinsichtlich der Frage der Rechtsnatur des Kodexes suche die Kommission die Annäherung an die Bürger. Das Weißbuch für gute Verwaltung sei Teil der Verwaltungsreform, gehe jedoch auch darüber hinaus. Es werde auch über eine verbesserte "Verantwortungskette" nachgedacht.

Auch die Kommission bedauere die Existenz einer Vielzahl von Kodizes. Hier sei eine Bestandsaufnahme nötig. Ende des Jahres werde die Kommission einen Bericht über den Verhaltenskodex der Kommission ausarbeiten. Eventuell werde der Bericht in den Vorschlag einer "horizontalen Verordnung" (vermutlich gemeint: eine für alle Institutionen geltenden Verordnung; Anm. der Redaktion) münden. Es sei aber noch zu früh, darüber zu spekulieren.

Der Bericht von Almeida Garett sei der heikelste Bericht. Denn in ihm schlage der Konstitutionelle Ausschuss Folgendes vor: 

· Die Geheimhaltung sei abzuschaffen. Sie frage sich hingegen, ob das erforderlich sei. In den drei Pfeilern müssten unterschiedliche Geheimhaltungsstufen gelten.

· Es solle eine Zeugenaussagepflicht eingeführt werden. Hierzu meinte de Palacio: Die Beamten dürften nicht in eigenem Namen sprechen, sondern im Namen ihres Aufgabenbereichs. 

Es sei zwischen politischer und administrativer Verantwortung zu unterscheiden.

· Der Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten sei zu gewährleisten. Hier erklärte sie: Es sei schon eine (ausreichende) Regelung vorhanden. Nach dieser sei aber die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats erforderlich.

Abschließend beantwortete der Bürgerbeauftragte Jacob SÖDERMAN in der Debatte aufgeworfene Fragen. Die Forderung nach Zugang des Bürgerbeauftragten zu allen Dokumenten sei begründet. Der Bürger habe keinen Zugang, müsse sich aber darauf verlassen können, dass der Bürgerbeauftragte Zugang zu allen Dokumenten bekomme. Auch die Einstufung als "geheim" sei in der Praxis kein Hinderungsgrund. Er habe in 13 Jahren nie geheime Dokumente einholen müssen. Diese Problematik werde überbewertet.

Zu der geringen Zahl der Beschwerden und dem hohen Anteil der Beschwerden außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bürgerbeauftragten erklärte Södermann: Viele Bürger verstünden nicht den Zuständigkeitsbereich. Er als Bürgerbeauftragter der EU sei auch bekannter als die Bürgerbeauftragten in vielen Mitgliedstaaten. Deren Arbeit müsste besser bekannt gemacht werden.

Arbeiten des Petitionsausschusses 2000-2001

Felipe CAMISÓN ASENSIO (EVP-ED, E)

Arbeiten des Petitionsausschusses 2000-2001

Dok.: A5-0236/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO)

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Der Initiativbericht des Petitionsausschusses über die Arbeiten des Ausschusses 2000-2001 wurde vom Plenum ohne Änderungen angenommen.

Das EP stellt fest, dass europäische Bürger, die eine Petition einlegen, oft nicht so rasch eine angemessene Antwort auf ihre Besorgnisse erhalten, wie dies wünschenswert wäre. Die Abgeordneten begrüßen, dass die Kommission bei der Behandlung der Petitionen im allgemeinen eine konstruktive Rolle gespielt hat. Die Kommission wird aufgefordert, der Empfehlung des Bürgerbeauftragten zu folgen, einen eindeutigen Verhaltenskodex für das Vorgehen bei Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuführen.

Die Abgeordneten fordern die zuständigen Personen auf, alles Mögliche zu tun, damit dem Bürger in den einzelnen Phasen der Behandlung seiner Petition der Einsatz elektronischer Hilfsmittel ermöglicht wird. Es sollen elektronische Systeme zur Verarbeitung von Informationen und Datenbanken über bereits behandelte Fälle entwickelt und den Bürgern der EU über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt sollen die Möglichkeiten der Bürger gestärkt werden, die europäische Gesetzgebung durch Petitionen in Gang zu bringen. Das EP empfiehlt, dass durch die Institutionen gemeinschaftsweit Bildungs- und Informationsarbeit über das Petitionsrecht der Bürger geleistet wird, unter anderem durch die Erstellung einer entsprechenden Website im Internet. 

Verfahren zur Einreichung einer Petition und weitere Hinweise:

www.europarl.eu.int/petition/help_de.htm
Weitere Informationen:

Gérard Motel

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42676

e-mail:
deve-press@europarl.eu.int
oder

Claudia Delpero

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42591

e-mail:
auxdcpit@europarl.eu.int
Justiz und innere Angelegenheiten

Werbe-E-Mails und Daten-schutz

Marco CAPPATO (TUA, I)

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation

Dok.: A5-0270/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Das EP verabschiedete zunächst verschiedene Änderungsanträge. Darunter war auch ein Änderungsantrag, der das Verbot von E-Mail-Werbung ohne vorherige Zustimmung des Empfängers zum Ziel hat. Dieser wurde mit 259 zu 210 Stimmen bei 6 Enthaltungen angenommen. Sodann wurde der Gesamtbericht jedoch abgelehnt und an den Ausschuss zurückverwiesen. Grund für die auf den ersten Blick widersprüchliche Haltung des Plenums ist, dass der Bericht einschließlich aller beschlossenen Änderungsanträge der Mehrheit der Abgeordneten nicht akzeptabel erschien. Der Berichterstatter Marco CAPPATO wird versuchen müssen, einen Kompromiss zu erarbeiten.

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:
libe-press@europarl.eu.int
Bekämpfung der Computerkriminalität

Charlotte CEDERSCHIÖLD (EVP-ED, S)

Strategie zur Schaffung einer sicheren Informationsgesellschaft durch Verbesserung der Sicherheit von Informationsinfrastrukturen und Bekämpfung der Computerkriminalität

Dok.: A5-0284/2001

Verfahren: Empfehlung gemäß Art. 107 GO

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Das EP verabschiedete den vom Ausschuss für Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten vorgelegten Bericht mit einer im folgenden Text unserer Vorschau hervorgehobenen thematischen Ergänzung: 

· "Auf Unionsebene soll eine kohärente Strategie festgelegt werden. Diese soll den globalen freien Markt und die Sicherheit der Informationsdienste und -infrastrukturen gewährleisten und gleichzeitig kriminelle Handlungen verhindern, die die Freiheiten und Interessen der Bürger und das öffentliche Interesse gefährden. 

· Es müssen u. a. in den Bereichen des Menschenhandels, der Geldwäsche und der Kinderpornographie, Terrorismus sowie der sogenannten High-Tech-Kriminalität, gemeinsame Definitionen festgelegt werden. 

· Alles was "offline" als Straftat gilt, ist auch "online" als Straftat zu behandeln. 

· Die den Strafverfolgungsbehörden für die Sammlung von Beweismaterial zur Verfügung stehenden Maßnahmen müssen festgelegt werden. 

· Ein EU-Forum für Cyberkriminalität soll eingesetzt werden, in dem interessierte Parteien (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Anbieter von Internet-Diensten, Telekommunikationsbetreiber) zusammenkommen können, um ihr gegenseitiges Verständnis und die Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu fördern. 

· Die Rolle von Europol und Eurojust im Kampf gegen Cyberkriminalität muss klar definiert werden.

· Europaweite Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Sicherheits-/Präventivtechno-logien soll gefördert werden.

Weiterhin fordert das EP die Mitgliedstaaten und die Bewerberstaaten auf, auch auf internationaler Ebene tätig zu werden. Sie sollen vor allem in einen Dialog mit den Vereinigten Staaten treten, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln oder zumindest die Unterschiede in den Ansätzen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität abzubauen."

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:
libe-press@europarl.eu.int
Justizkooperation bei terroristischen Straftaten

Graham WATSON (LIBE, UK)

Rolle der Union beim Kampf gegen den Terrorismus

Dok.: A5-0273/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Das Europäische Parlament richtet vier Empfehlungen an den Rat:

· Der Rat möge einen Rahmenbeschluss zum "europäischen Fahndungs- und Haftbefehl" zur Strafverfolgung im Bereich des Terrorismus annehmen.

· Es soll ein Mindestkatalog an Straftatbeständen und Strafen im Bereich des Terrorismus durch einen Rahmenbeschluss des Rates festgelegt werden.

· Es sollen die Rechtsvorschriften derart harmonisiert werden, dass alle Entscheidungen in Terrorismusangelegenheiten einschließlich die des Ermittlungsverfahrens wechselseitig anerkannt werden; förmliche Auslieferungsverfahren sollen in diesem Bereich abgeschafft werden.

· Der Rat soll die geeigneten juristischen Instrumente beschließen, damit die nationalen Regelungen zur Entschädigung von Opfern des Terrorismus harmonisiert werden.

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:  
libe-press@europarl.eu.int
Verkehr

Europäische Agentur für Flugsicherheit

Ingo SCHMITT (EVP-ED, D)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit

Dok.: A5-0279/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Das EP begrüßte den Vorschlag der Kommission, wünscht jedoch weitere Verbesserungen der Sicherheitsstandards. Zu den anzugehenden Problemen gehöry das Thromboserisiko, verschmutzte Luft und unzureichende Lebensmittelsicherheit auf Flügen sowie eine bessere Aufklärung von Unfällen, letzteres insbesondere bei Konstruktionsfehlern. Ein von der Kommission einzusetzendes Gremium ("body") soll Empfehlungen zur Verhinderung von Unfällen aussprechen. Der Anwendungsbereich der Verordnung soll auf alle Flugverbindungen mit Bezug zur EU und das für diese Flüge benötigte Personal erstreckt werden.

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail: region-press@europarl.eu.int
Schutz der Fluggäste

Gerard COLLINS (UEN, IRL)

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Schutz der Fluggäste in der Europäischen Union

Dok.: A5-0249/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)
Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Das EP begrüßte den Bericht. Es fordert von der Kommission die Bereitstellung von Geldmitteln zur Erforschung von Gesundheitsrisiken auf Langstreckenflügen. Es beklagt die geringen Fortschritte bei den Verhandlungen für einen einheitlichen europäischen Luftraum und die Blockade der Verhandlungen über weitere Rechtsakte zum Luftverkehr durch Spanien und das Vereinigte Königreich aufgrund des Streits um Gibraltar.

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:   region-press@europarl.eu.int
Ökopunktesystem gebilligt

Hannes SWOBODA (SPE, A)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Protokolls Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens betreffend das Ökopunktesystem für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich

Dok.: A5-0266/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Das EP verabschiedete mit 303 zu 253 Stimmen bei 18 Enthaltungen den Vorschlag der Kommission zur Änderung des Ökopunktsystems für den Transitverkehr von Lastwagen. Damit folgte das EP nicht der Empfehlung des Berichterstatters. Die Kommission wurde jedoch in einer mit 511 Stimmen gebilligten Entschließung aufgefordert, die Auswirkungen des Systems auf den innergemeinschaftlichen Wettbewerb zu untersuchen. Auch soll die Kommission eine stimmige Strategie für den Verkehr durch die Alpen für die Zeit ab 2004 entwickeln. Diese Strategie muss auch den Umwelterfordernissen Rechnung tragen. Das EP fordert Sanktionen, die beim Überschreiten der geplanten Obergrenzen greifen, und eine korrekte Berechnung der Zahl der Transitfahrten. 

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:       region-press@europarl.eu.int
Volksgesundheit

Verbot von Pentabromdiphenylether

Frédérique RIES (LIBE, B)

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 24. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Pentabromdiphenylether)

Dok.: A5-0271/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Das Parlament hat in erster Lesung beschlossen, die Nutzung einer Chemikalie zu verbieten, die dazu dient, Möbel und Polsterung feuerfest zu machen, jedoch als gefährlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt angesehen wird. 

Die Abgeordneten unterstützten hiermit den Kommissionsvorschlag, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Pentabromdiphenylether (PentaBDE), einem bromierten Flammschutzmittel, das fast ausschließlich zur Herstellung von Polyrethanweichschaum für Möbel und Polsterungen eingesetzt wird, zu verbieten. Dieser Vorschlag erging, da es neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von PentaBDE gibt. Insbesondere wurde eine steigende PentaBDE-Belastung der Muttermilch festgestellt.

Die Abgeordneten möchten das Verbot auch auf OctaBDE, ein weiteres Flammschutzmitte, ausdehnen. OctaBDE wird bei der Ausstattung von Büros und bei elektrischen Haushaltsgeräten benutzt. Dies wird damit begründet, dass laufende Risikobewertungsstudien bezüglich OctaBDE auf erwiesene Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt hindeuten. 

Eine weitere möglicherweise gefährliche Chemikalie, DecaBDE, soll bis spätestens 2006 verboten werden. Das Verbot soll nicht in Kraft treten, wenn die Ergebnisse der laufenden Risikobewertungsstudien ergeben, dass DecaBDE nicht gefährlich ist. 

Weiterhin soll das Verbot von PentaBDE verschärft werden, da die maximal erlaubten Rückstände dieser Substanz in anderen Substanzen nur 0,1 % betragen sollen und nicht 5 %, wie von der Kommission vorgeschlagen.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
envi-press@europarl.eu.int
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für menschliches Blut und Blutbestandteile

Giuseppe NISTICO (EVP-ED, I)

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 89/381/EWG des Rates

Dok.: A5-0272/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Das Parlament fordert eine Reihe technischer Änderungen. Diese betreffen die Gewinnung, den Test und die Lagerung menschlichen Blutes. Die Abgeordneten betonen auch, dass Blut keine Ware ist, sondern ein Geschenk eines Menschen an einen anderen, welches ohne Rücksicht auf die Rasse, die Religion oder die Nationalität des Empfängers gemacht wird. Freiwillige und nicht vergütete Blutspenden seien wichtige Mittel, um die Sicherheit des Blutes zu sichern und um Risiken sowohl für den Geber als auch für den Empfänger zu reduzieren. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich die freiwilligen Spender von denjenigen, die möglicherweise das Blut nur auf Grund der Bezahlung spenden, unterscheiden. Deswegen sind die Abgeordneten der Meinung, dass nur Blut und Blutbestandteile von freiwilligen Spendern gesammelt werden sollte und nicht von Spendern, die dafür eine Vergütung erhalten.

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:
envi-press@europarl.eu.int
Vereinfachung bestimmter Lebensmittelrichtlinien

Paul LANNOYE (GRÜNE/EFA, B)

Bericht über die Entwürfe von Richtlinien des Rates zur Vereinfachung der vertikalen Lebensmittelrichtlinien: Vorschläge für Richtlinien des Rates über

1. bestimmte Zuckerarten für die menschliche Ernährung; 

2. Honig;

3. Fruchtsäfte und bestimmte gleichartige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung;

4. bestimmte Sorten eingedickter Milch und Trockenmilch für die menschliche Ernährung;

5. Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem für die menschliche Ernährung (erneute Konsultation)

Dok.: A5-0217/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Die Abgeordneten haben den Bericht über die sogenannte "Frühstücksrichtlinie" mit überragender Mehrheit angenommen. Sie fordern Änderungen betreffend einer Definition von braunem Zucker, "gefiltertem Honig" (dieser wird als minderwertig angesehen), Verbraucherinformationen über die Zusammensetzung von Fruchtsäften und Standards Trockenmilch betreffend. 

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:
envi-press@europarl.eu.int
Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten

Europäischer Betriebsrat

Winfried MENRAD (EVP-ED, D)

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über den Stand der Anwendung der Richtlinie über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994)

Dok.: A5-0282/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)
Aussprache: 03.09.2001

Annahme: 04.09.2001

Das EP verabschiedete einen weiteren Bericht von Winfried MENRAD (EVP-ED, D) zur Änderung der 1994 erlassenen Richtlinie über Betriebsräte. Es schlägt folgende Änderungen des Richtlinienentwurfs des Rats vor:

· Die Mitglieder des Betriebsrats sollen in regelmäßigen Abständen und immer vor den die Arbeitnehmer betreffenden Entscheidungen konsultiert werden. Entscheidungen sollen nur gültig sein, wenn die Informations- und Konsultationspflicht erfüllt wurde. 

· Für Entscheidungen, die die Arbeitnehmer im besonderen Maße betreffen, soll eine verstärkte Konsultationspflicht eingeführt werden. 

· Der Anwendungsbereich soll erweitert werden: Auch Unternehmen mit nur 500 Mitarbeitern (statt 1.000), von denen nur 100 (statt 150) in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sein müssen, sollen erfasst werden.

· Die Fortbildungsmöglichkeiten der Betriebsräte sollen verbessert werden.

· Die rechtlichen Schutzbestimmungen für Betriebsräte sollen verschärft werden. 

· Die Informations- und Konsultationspflichten sollen auf weitere Themenbereiche erstreckt werden.

· Gegen die Vorschriften verstoßende Unternehmen sollen bestraft werden.
· Die Richtlinie soll Empfehlungen zur gleichberechtigten Vertretung von Männern und Frauen enthalten. 
Weitere Informationen:

Virpi Köykkä

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 46222

e-mail:

empl-press@europarl.eu.int
Wirtschaft

Durchführung der Wettbewerbsregeln

Jonathan EVANS (EVP-ED, UK)

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag niedergelegten Wettbewerbsregeln und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 2988/74, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 ("Durchführungsverordnung zu den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag")

Dok.: A5-0229/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Die Abgeordneten haben mit 409 zu 54 Stimmen bei 25 Enthaltungen für den Kommissionsvorschlag gestimmt. Mit diesem wird die Änderung der geltenden Wettbewerbsregeln bezweckt, die für Vereinbarungen u. ä. zwischen Unternehmen zur Einschränkung des Wettbewerbs und Missbräuche markbeherrschender Stellungen gelten. Nach den neuen Regeln sollen die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden ein Netz bilden und eng zusammenarbeiten. Hierdurch wird auch bezweckt, dass die Kommission mehr freie Kapazitäten hat, um ihre Tätigkeit auf das Aufdecken der schwerwiegendsten Zuwiderhandlungen zu konzentrieren und eine bessere Durchsetzung der Regeln zu gewährleisten.

Die Abgeordneten sind jedoch darüber besorgt, dass der Vorschlag zur Rechtsunsicherheit führen könnte und nahmen einige Änderungsvorschläge an, um dies zu verhindern. Sie fordern auch, dass die Art und die Höhe der Sanktionen bei Verstößen harmonisiert wird, um auch hier die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts herzustellen. Das Recht zur Befragung von Mitarbeitern während einer Untersuchung soll beschränkt werden, um die Position des einzelnen in dem Unternehmen nicht zu gefährden. Die Abgeordneten lehnen das im Kommissionsvorschlag vorgeschlagene neue Registrierungssystem ab, da der Nutzen noch nicht zufriedenstellend nachgewiesen ist. Weitere Änderungen betreffen das Ermittlungsverfahren. 

Weitere Informationen:

Roy Worsley

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42941

und

Paula Fernández Hervás

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42535

e-mail:
econ-press@europarl.eu.int
Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten

Generoso ANDRIA (EVP-ED, I)

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines Systems des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten

Dok.: A5-0269/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache: 05.09.2001

Annahme: 06.09.2001

Weitere Informationen:

Roy Worsley  
Tel.: (32-2) 28 42941

Paula Fernández Hervás   Tel.:  28 42535

e-mail:
econ-press@europarl.eu.int
Umwelt

Ergebnisse der Bonner Klimakonferenz

Gemeinsame Entschließung zu den Ergebnissen der Bonner Klimakonferenz

Dok.: B5-0539, 0540, 0541, 0543, 0551, 0552/2001

Annahme: 06.09.2001

Das EP forderte die Kommission auf, Richtlinienvorschläge für einen EU-weiten Emissionshandel bis zum Ende des Jahres vorzulegen. In der mit 398 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommenen Entschließung wird die Kommission ebenfalls gebeten, einen Vorschlag für die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls noch vor Beginn der nächsten UN-Konferenz über Klimawandel in Marrakesch im Oktober vorzulegen. Im übrigen zeigte sich das EP erfreut über die Ergebnisse der Konferenz in Bonn. Hinsichtlich der fraglichen Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika ist das EP optimistisch.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
envi-press@europarl.eu.int
Entwicklung und Zusammenarbeit

Zugang von Kindern zur Bildung in den Entwicklungsländern

Glenys KINNOCK (SPE, UK)

Zugang von Kindern zur Bildung in den Entwicklungsländern im Hinblick auf die UN-Vollversammlung über die Rechte der Kinder im September 2001

Dok.: A5-0278/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO)

Aussprache: 06.09.2001

Das EP verabschiedete den Initiativbericht, den wir in unserer Vorschau ausführlich dargestellt haben. (siehe:

http://www.europarl.eu.int/press/index_publi_de.htm). 

Neben den dort dargelegten Forderungen weisen die Abgeordneten auf die Bedeutung der Bildung für den Frieden in den Regionen, in denen Kinder in einer Umgebung voller Gewalt aufwachsen und Opfer gewalttätiger Konflikte sind, hin.

Schulen sollten "Sicherheitszonen" sein, in denen die Rechte der Kinder respektiert werden und in denen Fälle von sexueller Belästigung und Gewalttätigkeiten ernst genommen werden. Personen aller Altersgruppen, auch Schulabbrecher, sollten die Möglichkeit haben, an Programmen des lebenslangen Lernens teilzunehmen. Auch sollte jeder eine Grundschule besuchen können, wenn ihm dies in seiner Jugend nicht möglich war. Ehemaligen Kindersoldaten soll durch spezielle Programme besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.

Weitere Informationen:

Gérard Motel

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42676

e-mail:
deve-press@europarl.eu.int
Landwirtschaft

Landwirtschaft in Berggebieten

Michl EBNER (EVP-ED, I)

25-jährige Anwendung der Gemeinschaftsregelung für Landwirtschaft in Berggebieten

Dok.: A5-0277/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO)

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fordert die Kommission auf, noch im Jahr 2001 eine Mitteilung vorzulegen, in der die Position und die Aktionen der EU im Hinblick auf das internationale Jahr der Berge dargelegt werden. Die Kommission soll unter Berücksichtigung der Erweiterung eine Gesamtstrategie der EU für die nachhaltige Entwicklung der Berggebiete in der EU und in den Beitrittsländern einschließlich der Sicherung der Landwirtschaft entwickeln. Diese Strategie soll insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Bergregionen (Alpen, Pyrenäen, Karpaten, Balkan u. s. w.) enthalten und die Beitrittsländer und angrenzende Regionen einbeziehen.

Das EP fordert vielfältiges Tätigwerden in den Bereichen Land- und Waldwirtschaft, Verkehr, Tourismus, Energie- und Wasserwirtschaft, regionale Raumplanung, Naturschutz (Biodiversität) und der Erhaltung des gemeinsamen kulturellen Erbes. 

Die Kommission wird aufgefordert, klare Definitionen aufzustellen, damit Berggebiete und sonstige benachteiligte Gebiete wegen der unterschiedlichen Problemlagen bei der Konzeption von Entwicklungsstrategien und Förderungsmechanismen klar unterschieden werden können. Auch sollen die Daten über die Berggebiete auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Die pauschalen Ausgleichszahlungen für Bergbauern sollen bestehen bleiben. Weiterhin werden für bestimmte Bereiche eine Anschubfinanzierung gefordert. Die allgemeine Milchquotenregelung soll auch für Berggebiete aufrecht erhalten werden. Jedoch sind unter Umständen Kleinbauern davon zu befreien. Bei der Festlegung der Quoten innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten soll den Bergregionen Vorrang eingeräumt werden, in dem die Bergbauern von Strafzahlungen bei Überproduktion befreit werden.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
agri-press@europarl.eu.int
Kultur

Kulturelle Zusammenarbeit

Giorgio RUFFOLO (SPE, I)

Die kulturelle Zusammenarbeit in der Europäischen Union

Dok.: A5-0281/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 04.09.2001

Annahme: 05.09.2001

Weitere Informationen:

André De Munter

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42531

e-mail:
cult-press@europarl.eu.int
Sonstiges

Aufhebung der Immunität

Die Präsidentin, Nicole FONTAINE, erklärte, dass der Antrag auf Aufhebung der Immunität von Silvio BERLUSCONI (EVP-ED, I) mittlerweile obsolet sei. Silvio Berlusconi sei nicht mehr Mitglied des Europäischen Parlaments. 

Enrique BARÓN CRESPO (SPE, E) mahnte daraufhin die Reform des Verfahrens zur Aufhebung der Immunität an. Die Präsidentin verwies zur Antwort auf das laufende Verfahren zur Änderung des Verfahrens zur Aufhebung der Immunität. Daraufhin ergriff Hans‑Gert POETTERING (EVP-ED, D) das Wort, schloss sich der Präsidentin an, erklärte die Ad-hoc-Intervention von Barón Crespo für überflüssig und wünschte Silvio Berlusconi für seine Arbeit als Chef der italienischen Regierung alles Gute. 

Zusammensetzung des Parlaments

Massimo CORSARO (TUA, I) ist aus dem Europäischen Parlament ausgeschieden und wird durch Antonio MUSSA (TUA, I) ersetzt.

Jacques SANTKIN (SPE, B) ist in diesem Sommer verstorben. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

Dringlichkeiten

Simbabwe

Gemeinsame Entschließung zu der Lage in Simbabwe

Dok.: B5-0549, 0554, 0571, 0581, 0582, 0583 und 0592/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP verurteilt die Eskalation der Gewalt in Simbabwe und die fehlende Bereitschaft des Regimes von Mugabe, die politische Gewalt und die illegalen Grundstücksbesetzungen zu stoppen. Der Konflikt könne nur mit legalen und nichtgewaltsamen Mitteln beendet werden. Alle der Kontrolle der Regierung unterstehenden Entwicklungshilfeleistungen von EU und Weltbank sollen ausgesetzt werden. Der Präsident und sein mittelbares Umfeld sollen mit einem Einreiseverbot belegt werden. Ihr Vermögen soll eingefroren werden. 

Maul- und Klauenseuche

Gemeinsame Entschließung zur Maul - und Klauenseuche

Dok.: B5-0548, 0553, 0555, 0563, 0573, 0580, 0584 und 0593/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fragt in seiner Entschließung, warum die Maul- und Klauenseuche im Vereinigten Königreich z. B. durch Ringimpfungen nicht erfolgreich bekämpft werden konnte. Es fragt Rat und Kommission weiterhin, welche Maßnahmen kurz- und langfristig geplant sind und welche Kosten kurz- und langfristig aus der Maul- und Klauenseuche für die EU erwachsen werden. 

Mauretanien

Gemeinsame Entschließung zur Lage in Mauretanien

Dok.: B5-0545, 0556, 0565, 0579, 0585 und 0594/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fordert die bedingungslose Freilassung von drei Mitgliedern der Volksfront, da es die Rechtsstaatlichkeit einer Verurteilung wegen Verschwörung zu Sabotage und Terrorakten in Frage stellt. Außerdem solle die Sklaverei endgültig abgeschafft werden.

Togo

Gemeinsame Entschließung zu der Lage in Togo

Dok.: B5-0546, 0557, 0566, 0578, 0586 und 0595/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fordert die sofortige Freilassung eines wegen "Angriffs auf die Ehre des Premierministers" zu sechs Monaten Haft verurteilten oppositionellen Rechtsanwalts. Das Regime solle freie und transparente Parlamentswahlen zulassen, die von der EU und dem EP überwacht werden sollten. 

Kambodscha

Gemeinsame Entschließung zu der Lage in Kambodscha

Dok.: B5-0558, 0564, 0572, 0587 und 0596/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP bedauert die andauernden Beschränkungen der Tätigkeit der politischen Opposition und den systematischen Einsatz von politischer Gewalt, die Gewalt im Vorfeld der Kommunalwahlen und insbesondere drei politische Morde. Die Regierung möge diese Missstände beenden.

434 afghanische Flüchtlinge auf Asylsuche in Australien

Gemeinsame Entschließung zu der Lage afghanischer Flüchtlinge auf Asylsuche in Australien

Dok.: B5-0559, 0570, 0577, 0588, 0597 und 0601/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP bedauert, dass Indonesien und Australien nicht geeignete Sofortmaßnahmen zur Lösung der Krise getroffen haben. Es verweist auf die Existenz internationaler Konventionen über den Schutz von Flüchtlingen.

Angola

Gemeinsame Entschließung zu der Lage in Angola

Dok.: B5-0544, 0560, 0567, 0576, 0589 und 0598/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Vor dem Hintergrund des jüngsten Terroranschlags, bei dem allein 252 Tode zu beklagen waren, verurteilt das EP nachdrücklich die Terrorakte der UNITA. Die EU solle die Lieferung von Landminen, Boden/Boden-Flugkörpern und anderen Waffen unterbinden. Die angolanische Regierung soll freie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen planen.

Antipersonenminen

Gemeinsame Entschließung zu den Antipersonenminen

Dok.: B5-0542, 0550, 0561, 0568, 0575, 0590 und 0599/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Die Europäische Union solle Druck auf jene nichtstaatlichen Akteure ausüben, die sich noch nicht zur Ächtung von Antipersonenminen verpflichtet haben, meint das EP. Die EU-Mittel für die Aufklärung über Minen, Minenräumung und Rehabilitierung der Opfer seien aufzustocken. 

Dürre in Zentralamerika

Gemeinsame Entschließung zur Dürre in Zentralamerika

Dok.: B5-0547, 0562, 0569, 0574, 0591 und 0600/2001

Aussprache und Annahme: 06.09.2001

Das EP fordert Rat und Kommission zu Soforthilfemaßnahmen zugunsten der von der Dürre betroffenen Länder auf. Im Haushaltsplan 2002 seien die besonderen Bedürfnisse dieser Länder zu berücksichtigen. 

Abstimmungen

Verfahren ohne Aussprache

Ländliche Entwicklung - Zwischenbilanz

Antrag auf Konsultation des Wirtschafts- und Sozialausschusses - Ländliche Entwicklung im Rahmen der Agenda 2000: Zwischenbilanz in der Union und den Beitrittsländern

Annahme: 04.09.2001

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
agri-press@europarl.eu.int
Gemeinsame Marktorganisation - Zwischenbilanz

Antrag auf Konsultation des Wirtschafts- und Sozialausschusses - Zwischenbilanz der Reform der gemeinsamen Marktorganisationen im Rahmen der Agenda 2000

Annahme: 04.09.2001

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
agri-press@europarl.eu.int
Berichte ohne Aussprache

Abfallstatistik

Hans BLOKLAND (EDU, NL)

Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik

Dok.: A5-0267/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung),  ***I

Annahme: 04.09.2001

Das EP fordert eine jährliche statt dreijährige Berichtspflicht der Mitgliedstaaten. Die Statistiken sollten radioaktiven und landwirtschaftlichen Müll ebenso wie Müllex- und ‑importe einschließen. Die zweijährige Übergangsphase wird abgelehnt. Die statistischen Methoden müssten vereinheitlicht werden.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:
agri-press@europarl.eu.int
Statistik des Eisenbahnverkehrs

Carlos BAUTISTA OJEDA (GRÜNE/EFA, E)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistik des Eisenbahnverkehrs

Dok.: A5-0265/2001

Verfahren: Mitentscheidung (erste Lesung), ***I

Annahme: 04.09.2001

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:
envi-press@europarl.eu.int
Verkehrsabkommen EG-Rumänien

Konstantinos HATZIDAKIS (EVP-ED, GR)

Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Rumänien zur Regelung der Güterbeförderung auf der Strasse und zur Förderung des kombinierten Verkehrs 

Dok.: A5-0268/2001

Verfahren: Zustimmung, ***

Annahme: 05.09.2001

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:

region-press@europarl.eu.int
Verfahren ohne Bericht

Güterbeförderung - kombinierter Verkehr

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 685/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 zwecks Verteilung der im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Rumänien zur Regelung der Güterbeförderung auf der Strasse und zur Förderung des kombinierten Verkehrs erhaltenen Lizenzen

Verfahren: Mitbestimmung (erste Lesung), ***I

Annahme: 05.09.2001

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail: region-press@europarl.eu.int
<NotOnEuroparl>

Vorläufige Tagesordnung der Sitzung in Brüssel vom
19.-20.09.2001
Mittwoch, 19. September 2001 (16.00-20.00 Uhr, 21.00-24.00 Uhr)

15.00 Uhr
· Mitteilung der Kommission – Auf der Sitzung desselben Tages getroffene Beschlüsse

16.00 Uhr
· Erklärung des Rates und der Kommission – Zukunft der Kohäsionspolitik


· Gemeinsame Aussprache – Jahresberichte 1999

· Bericht MARQUES – Kohäsionsfond (1999)

· Bericht NOGUEIRA ROMÁN – Strukturfonds (1999)


· Bericht VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO – Genitalverstümmelungen bei Frauen 


· Bericht SMET – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit


· Bericht ANDERSSON – Mobbing am Arbeitsplatz


· Bericht LANGENHAGEN – Galileo


· Gemeinsame Aussprache – Luftverschmutzung

· Bericht OOMEN-RUIJTEN – Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen

· Bericht MYLLER – Nationale Emissionshöchstgrenzen für bestimmte Luftschadstoffe


· Bericht RÜBIG – Innovation in einer wissensbestimmten Wirtschaft

Donnerstag, 20. September 2001 (9.00-11.00 Uhr)
bis 9.00 Uhr
Fraktionssitzungen

09.00-11.00 Uhr
· Bericht MARINHO – Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln


· Bericht COELHO – Überschreiten der Außengrenzen – Schengen-Kooperation


· Bericht SCHMITT – Flüchtlingsstatus in den Mitgliedstaaten

11.00-13.00 Uhr
Abstimmungen

</NotOnEuroparl>
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